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der Heihenfolge ÜP'l' Erledigung zu konll'ollieren, die El'ledigung" 
der rückständigen Fälle anzuordnen und übel' Umstände, die die 
Erledigung hindern, Aufklärungen einzuholen, sondern auch ver
pflichtet, jühdich wenig'stells in det' ersten Hälfte der Monate 
Jänner, Mai und September sämtliche Arbeitshücher zu über
prüfen und bei diesel' Gelegenheit llach El'forderni8 dahin Zll 

wirken, claß die Angelegenheiten im allgemeinen einer raschen 
Erledigung, die die Möglichkeit einer Verjährung' ausschließt, unter
zogen wel'den. 

f) Erlassung eines Strafmanoates. 

§ 23. 

.(1) Für die Edassung' eines Strafmandates (3. Hauptstüclc 
V. Str. V. V. ist der dem llIllstcr IV entsprechende Wortlaut 
maßgebend. 

(2) Vom Strafmandat ist ein Entwurf zu vp,l'fassen. Für 
diesen Zweck kann die dem Muster IV entsprechende Druck
sorte verwendet werden, auf der zu vl'rzeichnen ist, daß das 
Schriftstück ein Entwurf ist. 

(3) Der Entwurf des Strafmandates lünm mit Hilfe VOll

Kopierpapier (Tintenstift u. clgl.) derart angefel'tigt werden, daß
gleichzeitig mit . dem Entwurfe auch die Ausfertigung her
gestellt wird. 

(i) Der auf 'den Ersatz eines Forstschadens bezügliche 
zweite Absatz des Musters darf iUlr dann ausgefüllt werden, 
wenn das Strafmandat vom Polizeistrafrichtel' wegen einer Forst
ülJel'tretung erlassen wird (§ 63 V. Stl'. V. V.). In jedem anderen 
Fall ist dieser Teil des Musters zu streichen. 

(fl) hl den dritten Absatz des MLlsters ist die VerfÜgung 
wegen Verwendung der Geldstrafe einzutragen und die Ge
meinde zu bezeichnen, der die Geldstrafe im Sinne des § 23 
des G. A. XX : 1901 zur Hälfte gebiUlrt. 

(u) Anwesenden Beschuldigten kann der Polizeistraf-· 
richter das Strafmandat unter Eillhaltung der auf die Zustellung
von Strafmandaten bezüglichen Vorschriften auch seIhst ein
händigen. 
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.0) Erlassung eines Auftrages an Stelle der Vorladung. 

§ :l4. 

(I) Im Falle der Betretung' allf .frischer Tat verwenden 
,die Mitglieder lUd Organe der Gemeindevorstehung und der 
Polizeihehörden i.m Sinne des zweiten Absatzes des § 104 V. Str. 
-v. V. an Stelle der Vorladung den im JUnster V festgesetzten 
Auftrag. 

(2) Das Muster bildet ein Heft, in dem die einzelnen Blätter 
:mit fortlaufenden Nummern zu versehen sind. 

(a) Jedes einzelne Blatt besteht uus zwei von einander trenn
J>aren Teilen; der eine enthält den Auftrag, der alldf're den 
Z ustellungss che In. 

(I) Das behördliche Mitglied (Organ), das die Amtshandlung 
vornimmt, übergibt den ol'dnungsmäßig ausgefüllten Au ft I' a g dem 
:zum Erscheinen Verpflichteten. 

(rl) Sobald dieser elen Empfang des Auftrages am Zu
stellungsscheine durch seine Unterschrift bestätigt hat, hat der 
.imftrag' hinsichtlich dpr Rechtsfolgen des NichterscheincHls dieseIhe 
Wirkung wie eine Vorladung. 

(6) Die Zustellungsscheine, die sich auf die im selben 
erlassen en Aufträge beziehen, sind ordnungsmäßig 

:ausgefüllt aus dem Hefte loszutrennen und der Anzeige beizll
schließen. In der Anzeige sind die fortlaufenden N Ul11mern dpl' 
Zu;;tellung'sscheine und auch die vVohnung aller jener Personen 
.zu vermerken, denen der Auftrag zugestellt "V l1l'd e. 

(7) An MJtg'lieder der be\vaffneten Macht. und der Gen
.darmerie, die im aktiven Dienste stehen, dürfen solche Auftr,äge 
:ni ch t erlassen werden. 

h) Yorladungsschein. 

§ 25. 

(1) Für Vorladungen ist ein "Vorladung'sschein" nach 
JUuster VI zu benützen (§ 107 V. Str. V. V.). 

(2) Von den Vorladungsscheinen sind k eiue Entwürfe an
:zufertigenj am Akte ist nur zu vermel'lcen, welche Personen, 
in welcher Eigenschaft und für welchen Termin sie yorzu
laden sind. 
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(3) Ist die vorzuladende Person im "W eg'eihrer vorgesetzten 
Behörde vorzuladen (dritter Ahsatz des § 107 V. Str. V. V.), SO" 

ist der Vorladungsschein mit kurzer Zuschrift der vorgesetzten 
Behörde zur Zustellung einzusenden. 

(.1) Wenn Mitg'lieder der bewaffneten Macht oder der Gen
darmerie, die im aktiven Diens\e stehen, als 'Beschuldigte, Zeugen 
oder Sachverständige vorzuladen sind, hat die Androhung der für 
den Fall des Nichterscheinens anwendbaren Zwangsmaßregeln 
oder Strafen zu unterbleiben j wenn n.ir solche Vorladungen 
Drucksorlen benützt "werden, ist dieser Teil des Vorc1rucks zu 
streichen.' 

i) Fo 1'111· der Ausfertigungen. 

§ 26. 

(1) Meritorische Entscheidungen fertigt und erläßt· der 
PolizeistrRfdclttcr, der in der Ang'elegenheit vorgegangen ist, 
unter Anführung dieser seiner Eigenschaft. 

(2) Der Zeitpunkt der Absendung der Ausfertigung ist am 
Entwurfe zu vermerken. Bleibt c1er Entwurf nicht bei den Akten 
(§ 25), so ist dieser Vermerk am letzten Geschäftsstückezu 
bewirken. 

k) Fristenindex. 

§ 27. 

(1) Die in Übertretungsfällen notwendigen Fristen sind vom 
o berstnhlricltter als Polizeistrafrichter 'in dem im § 340 d81; 
Komitatsdienstol'dnung vom Jahre 1902 festgesetzten "Fristen
index" (siehe Band I des Rechtsarchivs), von RlHleren als Polizei
strafgerichte fU1lgierenden Behörden aber in dem für die Evi
denz der Betreibungen in Verwendung stehenden Journal in Übel'
sicht zu halten. 

(2) Die Betreibungen selbst sind als gerichtliche Verfügungell 
vom Polizeistrafrichter zu erlassen, der auch die Frist der 
neuerlichen Betreibung festsetzt. 

l) Übersicht des bedingungsweisen Aufseh ubs von 
Strafen. 

§ 28. 

Die Übersicht des bedingung'sweisen Aufschubs von Strafen 
, ist durch die mit Verordnung des Innenministers vom 17. August 
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1908, Z. 102100 verlautbarte Verordnung des Justizministers, 
Z. 20002/1908 JusLMin. geregelt. 

m) Lieferung der Angaben fÜl' die Landesübel'sicht in 
Strafsachen. 

§29. 

Auf Grund der im § 124 V. Str. V. V. e1'l,'l1hnte11 Verorc1-
llung' des Justizministers NI'. 24300/ 1 ~08 Just. Min. sind für die 
Landesübersicht in Strafsachen die Strafhlätter, Fingerabdruck. 
blätter und Fingerabclrucks-Begleitblütter auch weiterhin aus-
zustellen. ' ': "", ' 

"', ,'li,' ,., . 

n) Lieferung statistischer Angaben. 

§ 30. 

(1) Die Ausstellung der mit Verordnung vom 17. Dezember 
1908, Z. J 50100 1. M. festgesetzten statistischen individuellen 
Blätter entfällt. 

(2) Jedem Geschäftsstücke, mit dem ein neuer, Übertretungs
fall eingeleitet wird, hat. der Protokollist ein auf dunkelgelbem 
Papier hergestelltes "Statistisches Sammelhlatt" nach }lInster vrr 
heizuschließen. 

(3) Die Spalten des statistischen Sammelblattes füllt der 
Polizeistrufricltter dann aus, wenn die Entscheidung, die den 
Fall abschließt, in Rechtskraft erwächst oder der Fall wegen Un
zuständigkeit an eine andere Behörde abgetreten wird. 

(4) Der mit der Registraturshehanc1lung betraute Beamte 
hat vor der Hinterlegung der Akten eines solchen Falle(3 in die 
Registmtur das statistische Sammelblatt dem Akte zu entnehmen 
und die Blätter· bis zum Schlusse des Jalll:es in einer versperrten 
Lade oder einem Kasten zu sammeln. 

(0) Wenn beim' Einlang'en der' Akten über einen im zweiten 
Absatze erwähnten Übertretungsfall das . statistische Sammelblatt 
aus· denl Akte fehlt oder dessen Rubriken nicht ausgefüllt 
sind, sind die Akten zur Ergänzung' im kurzen \Vege zurück
zusenden. 

§ 31. 

Ei)"In die Slmlte 2 des statistischen Sammelhlattes ist die 
Anzahl der Besch uldigten einzütragen, gegen die das Über

'Ü'etungsverfahreri eingeleitet "'l1l'Cle. 
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(~) 'Nenn das Verfahrcll für sümtliche angezeigte Beschu l~ 
digte ohne Strafe (mit Ahweisullg' der Anzt'ige, Einstellung des 
Verfahrens, Freispruch, Abtretung) oder ohne die im § 17 des 
G. A. XXXVI: 1908 erwähnte \Tcrfügung (§ 33 des G. A. 
XXXVI: 1908) rechtskräftig' heendet wmde, ist in die Spalte 8 
lediglich die Anzahl der Beschuldigten einzutragen. Hinsichtlich 
solcher Beschuldigter sind die Spaltcn 5 his 12 leer zn 

lassen. 

§ 32. 

(1) In die Spalte 4 des statistischen Sammelblatles ist an
statt der genauen Bezeichnung der Übertretung, "\"je sie in der 
den Fall ahschließenden rechtskräftigen Entscheidung fest~l'esetzt 

ist, ledig'lich das statistische Buchstabenzeichen jener Übertretungs
gruppe einzutragen, zu der elie betreffende Übertretung gehört. 

(~) Das Verzeichnis der Übel'tl'ctullgsgl'UPllf\ll nnd deren 
statist ischen Buchstabenzeichen ist folgemles: 

1. "Ü" (ungarisch "Kbtk ") Übertretungen gcgpn das 8 LI' a ['

gesetz in Übertretung·sfällen. 
2. "A" (ungarisch "Kül") Auswanderun[u.:-Rolsepaßiihel'

tretungen und Ühertretlln~ren gegen das Gesetz, lwtreffenrl das 
vVolll1\'echt der Ansländer in Ungarn (G. A. V : 1903, 

lI: t909). 
3. "D" (ungarisch "es") Üherhdungen gegen ([ie Die 11 s t

hotenorc1nung (G. A. XIII: 1876). 

4,. "Fo" (ungarisch "Eil) Forstübertl'c!ungcll (G. A. 
XXXl: 1879). 

5. "Wv" (ungarisch "B") Weinvr,rfälschungsübel'tretungeu 

(G. A. XLVII: 1908). 

G. "V" (ungarisch "A'\) Übertretungen gegen elie Vetel'lnür
yorschriften (G. A. VII : 1888). 

7. "Fp" (ungarisch "M") Feldpolizeiliche Übertretungen 

(G. A. XII : 1894). 

8. "Lpv" (ungarisch ,,'1'") Verfälschung landwirtschaft
licher Produkte (G. A. XLVI: 1895). 

9. "La" (llügarisch "Mgm") Ühertretung'en in Angelegen
heiten del' landwirtschaftlichen Arbeiter (G. A. II: 1898, 
XLI: 1899, XVI: 1900, XXVIII: 1900, XXIX: 1900). 

1U, "Ld" (lUlg'misdL "U('S·) OüeLtl'ehlllg'elL gegelL dip 
lanll'Yirl.schal'tliche DienslJJot.enordnung (G.A. XLV: J\J(7). 

11. "S" (ung'nl'is,'lL "Ut" ÜhertretungeJL gegen das Sj,raHI'II-
Ill1d Maulgesetz (G. A. I: 1890). ' 

12. ,,(~" (Ul1i·('ali·wl! ,,1 ") fTl)el't.re!ul1geIL geg'cn dns Uewerl)e
g'I'';<'!Z (G . .c\, XVII: 1884. IT: 1890, XIV: J RH1, x'XVIlI: 1893, 
XXXIV: 18Dil. Y : 1!)07. XIX: 1\107). 

13. ,,"'''go'' (ungariseJl "VI~cl") 
Welll'gesC'tz (G. A, VI : 1i-l8B). 

Öbertl'etulJO'en O'eo'(' I I das r. )""\ b 

JIj,. "X" (ulIgal'isc.h "x.") OlJel'tl'elL Illg'el I gegen ,;ollslii.re 
(;eselze\ i\Tinisll'l'ialv('l'ol'dIlLlllgen lUlcl Slalnlt'l1. 

(::) Tlil' 1':1'güIlzung oder ;\11(le1'llIlg' di(~sPl' ÜJwl'lrehu Ig's
g'l'ul'pen 'wird nndl ]i;l'1'ordt'l'lIis Yllm 111l1el1111ini8ter augeol'rlm't, 

~ 33. 

(1) 'Velln ill del'sdl)('IL Aligdegpnlteil 11IPILl'l'I'(~ in vel'sdlie
delle Gruppeil gl'ltöl'l'nde ÜJH'l'll'eLungen festgestl'lIt wen!t'II, ist in 
c1il' ~llalt(' 4 (l('s 8<1mmell dnll e,,, 11111' eiu Buclista 1 )l'llZeieJlen zu 
schl'eibell. und z\\'cu' isl, \H'ntl ('iILI' cll'l' lInter Punkl 2 hi,; 13 
de:-; ~ :3'2 fallPnc1en tTb(~rtL'etl11Lgell mit ('iI1l'r UJtlel' Punkt 1 Oller 14 
I';LllendenCrberll'etnng ZllsHlllmenhiffl \ 11m cl;ls BuchstaJ )enz('ichen 
deI' lIl1tC'l' Plillkt 2 his 13 fallem1en i'TJwrtrelllng, jerlocil im Falle 
11,,1' K.oldmITPt1Z von Ühel'tretLllIgen\ die ill "ers('hit'elell!' Gl'l1l'pen 
dei' PUl ildc 2 bis J:3 fallen, dns Buch,.;! alwllzeil'l)('11 drl' 111 i t 
,'-'l:h",e1'('1'(,l' Stral'e bedrohtcli Übcl'll'etung einznsetzPll. 

(~) Dip SlIalt(\lI 1) hiN 12 silld IliII'lt :Maßgalw dei' \'1"1'
t'iigllllg' rlcs lTrleilus mit der r\ILzalLl der H'I'ul'tpiltell Personell 
Cl 11 sZlli'Ü!l I'n. 

(Ci) Die UesclilltsI1J11llW der ZifTemall"iHze deI' ~llaltell ß, ;) 
hi~1 10 muß mil dem 7,iffel'ILaJlsalzdel' Spaltl' 2 iihpl'eill
sti I11I1l Cl I. 

Bezüglich del' BelwLlc11uug' clL'l' sl.atistisdll'll SamnwlJJJüllp1' 
Illid del' weiterell vom slntistisehell SlalidpunkLI' 1l0t.\\'l'lldigelL 
Vel'fügungem wird der InuC'llJ\1inish'l' llpsomlpl'e AunrrlllLlngPI1 treffeil. 

:Z() 
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0) Registntllll', 

§ 35, 
. (1) Die in die RegistratUl' gewieseneu AkteJlf~sz~kel si,nel iu 

BÜlHLel, elie sich zur Aufnahme mehrerer Aktentaszücel elgllell, 

zwischen feste Deckel zu legen, Die Aktenhündel sind in ,lpl' 

Hpilwnfolo'e der Jaln'p uml eIer Einlaul'zahlen zu ordnen, 
(2) ;l1f elen Deekeln ist elie Jahreszahl, sOII:ie elie, erst,e Illld 

letzle EinlaufzHhl, (lit, im Bündel unt.ergehracht. Ist, el'stehtheh ZII 

macllPl1, 
(~) \Vellll ein in der Hegistralul' hinterlegtes Aktellfaszikpl 

aus dem Bündel entnommen wirel, ist. an seine St.elle ein Papiel'
blaU. zn legell, nuf ,1em Zll vermerken ist, wo sich das Aktc'll-

faszikel hefillf1el. 

1)) Vollzug der vorlällfigl~n Feslnahme, 

§ ;3ß, 
(1) Die vodü urige Festnahme ist im Hefaugcllhause clPI' 

Gerichte, odel' in einem entsP1'echenc1en Hanllll! der Vel'waltullgs

llehörde zn vollz iellen, 
(2) Wegen des Vollzuges der vorlüufigell Festnahme ist all 

die AufsichtslJehörclt~ des G d'augenhauses (Leitet' des Be~il'ks
gm'idtles oder der Staatsanwaltschaft) gleichzeitig mit ,ller, Ulwl'
st.ellung de!' fes!.zunehmendell Pel'soll oder 110ch vOl'her 81n Er.such
sclll'eihen Zll richLelL Dem Ersnchschreihen ist eitle amtliche Aus
fel'LigLlng der El1tseheidul1g, die elie F'estn~l1me anordnet, heiZil
schließen; im ErsIIChsehl'eib(~lI ist der Zeitpunkt allZllgelwll, ZII 
dem deI' VerItaflete zur V l'l'handlullg stellig zn machen ist, all
I:ällig ,lIlch (1t'1' Umstand, wip lange ([ie Haft anfrecht erhaltpll 

wl'l'dpli soll (~ 73 V, Str, V, V,l. 
(:;) ~ac11 AIJlauf (tel' Zeitelauel' del' vol'lüllfigell FestllallllW 

läßt dip Aufsidllslll'ltül'Cll' <les GdnngenlJauses die festgellom
IIWJl(' Person in Ermallglung eine!' heSOllllel'en ,Yeisung odl'l' 

eines I>esomll']'ell E!'Sllcbschl'eihells sofort fl'ei Imd gibt dies dl'1I1 

P()lizeistmfgerichtp IJl~kannl, 

1,. ÜlJel'sichl Imd Vl'rWaHUllg der heschlagnahmtellllllll 
(1 (, I' i 1I \' p "W Cl In 11 n g ge 11 0 III m p 11 l~ 11 Ge gell s Uill cl e. 

~ B7, 
(1) [111 Polizl~istral\T(,l'f<lhl'ell siml elie Gt'genstände, Clil' ZlII' 

l<:inzielulllg', Vl'I'uiC'.Ittllng ode]' Ullhl'all!'hhm'l11<1chllllg oder Wl'g('I1 

,)07 

ihrer Beziehung zur ÜberLret.ung oder als Pfalld beschlagnahmi. 
ocLer als Sicherstellung in Verwahrung genommen wurd811 und 
einen Wert besitzen (Bargeld, \Verte, Kosthmkl'ilen, Tiel'e und 
sonstige Gegenstände), im Zeitpunkte ihrer Ühernnlnne ill die 
Vewaltullg, untm' 1cmze!' Anf'ühnmg ihrer El'kpnunngszeiehpll ill 

die Übersieht einzutragen, die im Sinnt' (!t,r "Geldg'ebarullgsl'Ol'
schrift in Übel'lretungssachen" NI', 127000/ H1m\ L lVL übel' "ehlge
zog'mtes und hÜl'l'Cll]oses Gut" nach l\hlSf.(W G zu fülm'll ist. 

(2) Die beschlagnahmten Gegellslünr1l~ sind ill diese Über
sicht auch elallll eillzutragell, IVellll nicht für ihre Übel'llahme i11 
hehörcUiche Yerwalll'ung gesorgt wLlnle, In solchen Fällen ist in 
der Al1merlmngs.spalte der erwähnten Ühereieht jene Persoll zu 
hezeichnen, der die hpsehlagnahmten Gegenstände zm V(>l'wahl'Ullg 
anvel'traut wlll'cl(m, 

(:;) Nicht in die ÜlJel'sicld. llillUlI! das Polizeigeridtl . .Jl'llP 
Tiere und sonsl i gell Uc:~genstünde, die im Falle einl'r ['0 I' S 1- 0 ,te I' 

feldpol izeili('heu Übertretnllg \\'ege11 ihrer BeziellUl1g zur 
Überl.t'ehmg oeler als Pfand heschlagnalunl oüer in Verwahrung 
geuolllmen wurden llllCl hezüglich del'er trotzdem (leI' Übel'
I:retungsfall in den Wirkungskreis des Polizeistrafriehtm's 
l'ällt. - im Sinne des ~ 126 hei deI' (iellwillde eille Verfügung 
g'etroffell ",ünle, 

(1) Die Besehlaguahme oder Il1Vel'\\'alll'lmguahme der Gegtm
stämle, die einen \~T Cl'! ni('ht hesitzen, ist bloß im Akll~ zu V(,I'

me l'lcen , 

~ 38, 

(1) Wurde Bal'geld lJpsehlagllalunt udel' in Verwahrung 
ge11onunell, so ist ill die Spalte 4 lIm' im vorhel'gehenden Pal'<l
gTaphen erwähllte11 Übersicht bloß das \Vol't: "Bargeld" ei IIZ11-

trag'eu; weun jedoch die Einlage eines Geldinstitutes Oc1PI' Wert
papiere beschlagnalllni oder in Vel'\vahI'l1l1g· genommen' wurden. 
sind diese in derselben Spalte lllltet' Anfühmng ihrer \'\'eseuUielwll 
El'lcennungszeichell einzutragen, Der Betrag des Bargeldes odel' r!P!' 

I~inlage, bei ·Wertpapieren nbel' cler NmlllweJ't, isl in Spalte 1;, 

die die Auf.schüft führt: "Aus der Verwert.ung eiugegangPIIP1' 
Betrag" ersichtlich zu machen, 

(2) Bargeld, Geldinslitutseilllageu unü W edpapiere dit~ 

fetzten mit ]~rsiehtlichlllaelLUl1g' diesel' i11rp1' EigensC'.haf1 111 der' 
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3üö 

AnmerkullgsspaJle ~ sill<'! auch in das 11ach JHnstel' H ülJer 
"eingt~zogelles und hel'l'ellioses Gilt" Im fülmmdr Geldjournal 
dei' G. G. V. i. n. ':') pillZlltragrn. 

~ 39. 

(1) VVl~1I11 L1l~l' IJesehlagnalnntl' oder in Verwaln'uLlg genom
melle Uege11stand keilt Bargt,leI ist Imd 1'011 drr 13ehö]'(le \'el'
wertel wird, sind die Einll'agulJgell im Sinne der Clelclgebnrnngs
yorsdu'ift zu ]lewirken. 

(~) Werden die lleschlagnahmten oder 1Il VerwahnUJg' 
genolllmenell Gl~genslände nicht verwertet, so ist in e1l'!' 
Amnerlwngsspaltl' der Ühersicht übel' "l'illgezogel1l's IIml herren
loses Gut" (JUnstel' H) ersichtlich Zll machen, was mit ihll<,IL 
gpschel!plI isl (2. H. wmdr zlU'üC'hrslatlel, vemichtet llSW . .l. 

~ !1,O. 

Ausgallen, rlip allS den dnreh di(~ Venvel'lung beschlag
nahmtpl' oeler in VerWahl'llllg genollllnrmel' Gegenstände e1,zieltell 
Bpträgell bestritten wurden, sind in clie entsprechenden Spalten· 
des llInsters G der (~. G. V. i. Ü. und in clie AusgahenspnHe 
des nach lUllstrl' H rlel'splhen Yorsehl'ift zu fühl'rmden ({plcl

jOlll'Jlills eimmlragen. 

~ 41. 

(1) Der Leilet, des PolizeisLmfgeriehtes yenvaltet ent\Vl~del' 
sdlJst jenl' Gegenstäncle, die das Polizeistmfgerieht in Verwahl'Lll1g' 
lIimmt., oeler betraut mit ihrer Verwaltung unter eigener Aufsieht 
ullll Verantwol'tung einen BeamtelL seines Amles. 

(2) Bar g el d, 'IV e r I.s a eh en und TC 0 s lh a l' kei teu ü]Jernimml 
dort, wo ein orclenUicherGeldgplJal'llllgsheamt~~r nicht in Verwemlung 
steht, stets der Amlsyorstancl seIhst; el' cl arf elie Yenvaltung 
dieser Gegenslände an einen anderen als an seilwn Stellvertreter 
nicbt übertragen. 

(~) Die Ühernalul1e hat der Übernehmel' sowohl im Falle 
(les erstell als auch des zweiten Absatzes am Akte unter El'sieht
Iidlll1acluLllg clc·r Anzahl und Eig'ensehaft der Stücke sowie untel' 

*) d. i. GeldF('hal'llIlgsl"Ol's\'ln'ift in Ü1H'1'11'l'lullgssaeI1l'1l, si;,ltl' dies\' IInl<'l' 

N \'. 7 diesl's Bandes. 

:lü\J 

Bpzeiclllluug' d(·r PostmuulIle!' de1' !lach Must!'!' U zu führellden 
Ühersicht (1l~1' Uelclgeharungsvol'schl'ift zn lJestäligen. 

(I) Im Falle des Erlages eille." Bürgschaftshdmges (~ ,0 
V. SÜ'. V. V.) ist dem Erlegel' auf seill Ansuelwil lmle!' Bezl·icl1-
11I1llg d(~s Belrages und der Poslmll1l1l1er clm' nlll'l'sieht eint' 
Bestätigung nusznfolgen, 

~ 1,~. 

(J) Die beschlaguulunteu Ueg'ellstillld(~ si IId zur Y (mneidlllJg 
pil\81' Vertausehung, Veränderung oder \T ermellg'l1ng mit ulltleren 
Gegenst.änden je naell Bedarf Lll1l'eh \'erwalll'lll1g llllter Umschlag 
uder in einem Behiilt.el' oc1c"r auf l'ine ,mcle1'e geeignetu \Y l·isp 

zu sichern. 
(") Auf die Uegellsl.ünde, oder wenn dies in eltlsprechendur 

FO!'1ll nichl. möglich würe, uuf deren U ll1schlag oder Beülülter ist 
der Name eies all e1.:sI.el' SieHe genannte 11 I~esdllll(ligLell und allch 
die Gesehäftszahl zu schreihell : Umschlag orlel' Behilltel' siml mit 
rlPl' Angabe dieS Illhaltes Z11 YP1·sehen. 

~ 4B. 

(1) Die vom PolizeisLrafgel'iehte in \' el'\\'aI1l'llllg gt'l LOlllllleUell 
heschlagnahmten tTegellsliincle sind, nach den HeschäftszahJel1 
geordnet,in eillem geeignetpl1 gesehlossenen Schranke oder 
;lndeL'ell Behäll.PI· Ztl verwal1l'l'n. \Venn dies hei (ler Uröße odeL' 
Menge der Gegenstiincle oder allS anderell Gründen nidü möglich 
ist, ist für die Yerwahruug' anf l'ine anrlere geeigllul (~ \Veisp zn 
sOl'gen. 

(") AueJt bei der Verwaltung elel' Uegenslände isl darallt' Zll 
achten, (laß sie unvu1'ülldert erhallen ]lleihen, furner daß VOll 

ihnen elie Spmen der strnfharen Handlungen nieht entfernt lind 
daß sie gegen Vertausehung und jede Möglichlwit, elie elie I<'est
stellung' ihl'er Identitäl erschweren könute, gE'siehel'L \n~l'den. 

(:J) Sehußwaffen dürfen in geladenem Znstnnde wedel' in 
Ver\\'alll'lmg genommen, noch versendet werden. Die Munition ist 
vorher zu entnehmen, ihl'el' I,,"rt Llach fesLzustellen lmd in einer 
Jll'sonderen Selmehtel verwahrt an der Sehießwatfe zu befestigen. 

(.1) Auf dem Behülter oder der Umhüllllng VOll Uift odpl' 
giJ'lhältigen, explosiven odel' sonst gefährlichen Gegenstiinden 
·isl I'I'sichtlieh zu machen, daß ihr Inhalt gerährlich ist; rlpr 
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Behiilter uüer die Umlliilluug ist mil dem Amtssiegel zu ver
schließen; hezüglich der besonderen Schutzmaßnahmen, die Zlll' 
Beseitigullg VOll Gefahr hei deI' Verwahrung e1.\\'(\ notwcnr1ig 
wilrf' 11, ist. llöl.igenl'nlls l'in Saell\'(~rsliim1igel' zu börel}' 

11) Der Verwalter c!l'r beschlagnahmten oder in Verwahrung 
gl~nulllll1ellen Gegenslände darf dell VOll ihn) verwahrten Gegell
si <UH1 UIll' auf Grund der "Veisnng des Polizeistrafgerichtes zU!' 
Ausehließung '111 einen Akt oder zm Ühersendnng all eine andere 
l3ehi'll'dc heruusgehell oder einer Pl'ivat.person ausfolgen. 

(2) Der Vollzug der Ausfolgung ist alll betreffenden AktL! 
und außel'clem in der Al1merkungsmbrik der nach JUuster G Zll 
führellde~l Übersicht eIer G. G. V. i. Ü. zu vel'l11erkeJl; VOll der 
i'tlwl'llehmemlnn Privatperson ist eint! Bestätigung abzuvel'laug'en. 

(3) ,Venn Barg81ci auszufolgen ist, ist cler Betrag cles Bar
gelrll's im Sin'ne lles S 40 in clas. mwh }lInste}' H zu führende 
Geldjoul'1lal der G. G. V. i. Ü. einzulragPI1; die Empfaugshestüli
gllligen über C*eld werle sind den entspl'eclwndell Ausgaheposten 
dessellwll GeldjoUl'nals beizuschließen. 

1,1) Ist die Ausfolgung' hloß eine vOl'ül,ergehencle, so wird 
die (jjwl'sichl durch Hinterlegung der Übel'llahl1lsheslätignng an 
Stf'lIC' des ausgefolgten Gegenstandes hül'g'C'sl.elH. 

~ 4,5. 

(1) Beschlagnahmte lehende Tiel'l' sind hei ihrer Über
nahmt' vor dei' Unterhringung zu hesichtigen, ob au ihnen niclli 
Anzeichen einei' ansteekendeu Krankhc,it helllel'kbar sind. 

(~) I\Ht kranken oder verclächtigen Tienm ist im Sinnp eIer 
bnstC'hC'lIdell V Ol'schl'iften zn vl:rfahren. 

~ !~6, 

(1) Die beschlagnalnnteu lebenden Tiere sind für die nötige 
Dauer ihrer Verwahrung in del' Hegel jener Gemeinclevol'stehung, 
in cleren Amtsbereiche sie beschlagnahmt wurden, zur HHltu~g 
und Bewachung zu übergeben. 'Venn die Gemeinde übel' einen 
hiezu geeigneten Haum nicht verfügt, sind die Tiere hei einem 
vf'l·trauel1swL1rdigen Ortseinwolmel' unterzllhringen. 
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I,~) Die Haitullgskoslen für Hausticrp JJesiilllltll'l1 elie J\ILlui
zipien unter Beclachlnahme auf die örtlichen Verhiiltnisse, Die 
Bewachungs- lind Haltullgskostcll für sow.;tige Tierf' sind nadl 

den ohwaltendel1 TTmsl ünclen festznsetzen: 

~ 4'1. 

11) l*eltöl't l!ine in eillel' Groß- oder Kleillgl'meillC1e I leg'allg'l~ne 
fOl'st- oder {ddpolizeiliclw ÜJlertrdwlg zwal' in üen Wirkungskreis 
ller Polizeistl'ufgeriehte, hat al,er bezüglich eines wegen seiner 
Bpziellllng zur Übertrelung oder als Pfand beselllagnahll1ten Tipres 
oder <111(le1'en Gegenstandes die Gemeinde im Silmc' des S J 2G 
"i ne VerJ'ügllng getroffen, so verfügt im Sinne des zwpiten Absatzes 
des S 234 V. Stl'. V. V. der Polizeisü'afJ'ichtel' in seitwr dl~11 
Fall abschließenden Entscheicl1mg' hinsichtlich der Bestimmung 
1IJl(1 Verwendung tIes. eingeflossenen Gelcle,o;. 

(2) 'Vul'(le hC'i einer forsl- oder f(~lclpo1izeilicheJl Überlretullg 
das Tier oder deI' sonstige Gegenstand im Bereichl' einer S taclt 
111 i t gere ge He III l\ia gi str a tf' oller eine I' l\i un iz i p :1,1 s ta eH 
heschlagnahmt, so lTügt der Poli/'eistrafrichter das Tier odel' den 
sOllstigen Gegl'l1slancl in clie nach l\Instel' (j Ztl führende Über
sicht dl'!r G, G, V. i. 1'1. ein, verfügt üher ihre Illvprwahnlllgnalllne, 
veranlaßt elie Verständigung eies Besehücligten llnd des Eigenlümel's, 
den Versnch eines Vergleiche.<.; (Vereinbarung), (lie Allsfolgllng an 
11ell Eigentümer ullC1 dio allrtillige Veräuße]'\1ng' del' Gegenstünde 
im Sinne der §s ~53 bis ~;)6 G. Stl', Y. V.; l)(~züglich eies PIll

g'('f!ossenpl1 (~eldbetrages geht (~r im Sinne dei' ({ G. V. i. Ü. VOI'. 

~ M:L 

Üher IJeschlngnahmte lieg(~nstünde, llit~ für Zweeke dps 
wpüel'en Verfahrens nicht notwendig sind, verfügt det, Polizei
strafrichter im Sinnc des S 95 V, Str. V. V. um1 deI' elwHig'ell 
besonderen V ol'schrifLen (§ 09 V. Str. Y. V.). 

~ 4,0. 

Im Sinne des S 155 cles G. A. VII: 1888 übel' elie Hl'gelllllg 
des Veterinül'wesens sind hinsichtlich der Vel'l1ichtnng, Un
schädlichmachung oder Haltung uncl Verwertung von eingezogenen 
Tieren und sonstigen Gegenstünden die lwstehenclen llesondel'en 
V orschl'iflen maßgehend. 
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;:; 50, 

r,lll Falle ('inel'ÜheL'iret.ung cll's ;:; ill ries (:. . .\, XX: J Ktm 
(,J ag llg e s e L z) Silld him;ichllich eIer Eim~ielllll1g des lwschlaf!'

na1nnt.1'11 'Vilc1e~ (lil' Beslimmnllgell cli<'ses Parag'l'aplH'11 Illaß

gPhPlHl. 

;:; ;->1, 

11) ,1L'lle lJeschlagllalnnLen GegelJstünc\l!, del'en Entstellullg' 
auf eine Ohel'trdlllJg zlll'ückZllfühl'en ist, dann jene, del'en Besitz, 

Vennmdlll1g odel' Vel'lweilung auch sonst vel'))o1.811 ist, silld mit 

rechtskräftige]' BI'('ndigullg clps Üb(!l-tl'etnllgsfnlles (i" Punkt des 
;:; 1,-JG V, Sir, \c, V,) ZlI vel'llichLen oder, sofel'l1e ih['e Venren

dung' dlll'eh andere I )ersonen oder in geänderter Forlll niehl 

vel'hoten llnd niellt gel'iihrliel! ist, im "Veg(! öffentliehei' Feil

) lietung zu vL'l'äußel'l1, 
(~) Einwln nicht venverthal\! G(!gell.-;li'tndl! Hm gering'('I'Plil 

\Vel'te können zusammen \'ersteigert ~\I'el'den, 

(:1) Die (1<'1' Uellleinde gebührende IIüllü' des alli' diesl~ 

VVeise er"ieIten Edöses ist nnLel' clie Al'meni'ontls dei' hd.l'effenr1en 

(xpmeinden in glpichmll Verhilltnisse mlfznteilen, 
(I) Eingezogune Sdmßwal'fell sind in duJ' Hugel niebt im 

FeilhietungswC'gt', sondem l1el'al't zu vel'üußcl'll, daß die (:t.fahr 

ihl'el' neuerlichell Benützuug' zn einei' strafharen Handlung aus
geschlossen bleillt. Hat CUI' eingezogene Schnßwaffü gel'ingel'en 
Wel't, so ist sie in ihl'e Bestanc1teile zu zürlegell nnrI "IISHLllIIll'll 
mit den nach Ahsatz 2 gesaml11eltl'l1 Uegenslüllllen als All eiselJ 

Zll vHI'steigel'l1, 

;:; ,):2, 

U1lI'ell (he Bl'sLilllJllllllgell des ;:; 51 ,,'el'elen elie Bestim

m Lll1gen dcs ;:; ,) llel' DLll'chfüJll'lllJgsv(~ronll1ung Ni', '20002/1 HUS 
J, M, zum U, A, XXXVI: 1908 ühel' Polizeimllsl'en nirht )wJ'iihl't, 

~ ,-)3, 
:'i 

"Venll die Eil1l.iehul1g' "Oll Wal'en, die Hir den Handelsy(·l'· 
kel11' ]Icstilllml sind, nur deshalb notwendig wird, weil ihre 
Umhüllung od(;l' ihre äußere Bezeichllllllg nielli en I sprich I , so 
hraucht ill E1'll1auglullg pinel' anderen gesel.zliehell Vel'füglUlg 

die Einziehung sich ]ellig'lich an!' clie Elltrl'1'l1ung dr·r Bezeichmmg 
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I.ll erstrecken, sofel'll SIe olme V 8l'llielllIUlg' der vVal'u möglieh 

ist; im ülJrigen isl diel~il1l.iehung der \Val'e seihst nichl el'i'()r

del'lieh, 

;:; ;)!~, 

(1) Ohel' ([ie "Ul' Einziehung, Vel'llichtllllg odel' UlllJl'aneh

harmachung lJeschlagl1alul1ten Ueg('nslündc wird, WellJl llesondel'p, 

V Ol'sclll'iften nichIs andm'es anordnen, in deI' Regd in der Ent
sdlüidnng (<11'111 Urtnil,Einstelhmg'sheseheid), die (deI') eh<; \' erfahren 

ahschlipßt, vprfügt, 
(~) 1st ühel' diL' Ei 11 "il'l1U1ig', Vel'llicldlillg odel' Ulllll'allellhal'

Imtclllll1g nodl v 0 I' L1ie,~el' Entseheiclung' abgesollClel-t t'in0 V l' 1'

lügnllg zu tl'e1'1'<'11, so ist si<' atll'h in der L~nlsl'heidllllg'. lIil" (\('n 

i'Jbertl'etungsfall ahschließI, zn el'lI'iilmen, 
(:I) '~Tellli gegen niemandeIl das Poli,,('istl':l[vel'f'alLl'ell ('ing'el<,iI.81. 

wel'den kann, ist die EilJzielll11lg', V(·l'ldehl.ullg' odel' Unbl'HllI'llbal'
maclllll1g' in eillel' lwsonderen Elltsc.lwic1l1ng aus7,nspl'pclten, 

;:; ö5, 

(I) Die ]<'ei llJietLlllg ist in deI' Regel ÜffL'lltlieh abZilltallell, 

al1sgenommell hei Gegensl üm1en, die dem sdllwllen Yel'c1el'l'en 
ausgesel"t Silld llnd Ill'ingenc1e V l'I'II'('rtl 1l1g' el'lleiscllL'11. ÜlIel' die 
l<'eilhiet.nng ist eille Niederschrilt zu "erfassen, ill clm' clip vel'
iinßed,ell Gegenstiinc1e nach den Posllillmmel'n del' llHelt ][llstel' H 
zn i'ührenden Ü),el'sicht clm' G, U, V, i, Ü, (alll'üllig' lIlit lliihel'l'l' 

BezeiclmUllg) angefühl't siml. 
(:l) Die Feilbietl1llgsniedel'sdll'ill ist, \l'enn SIe ,.;idl alt!' 

Uegenstünde )wzieht, die in mehl'cren Ühel'iretltl1gsl'üllpn lJesdtlag

nahmt ,nu'den, in das allgemeine Einlan!'huch L'imull'agen, 
(::) D(~l' Vollzug dei' Feilbietung Illld die Einlan!'zalLl del' 

Feilbietl1ngslliedel'selll'ill sillC1 im Einlaul'lmche Iwi jed('lll Übpl

I.I'ehmgs!'alle nnzulllel'ken, 

;:; 56, 

(1) Nadl l'echtskl'iil'ligem Absl'ILlllsse tlps L<'alle,.; hai <11"1' 

Polizejstl'afl'iehter, der Ül deI' Sache eingeselll'ittell ist. sich 
davoll zu ü]wrzpugen, ob nicht (:'in auf elic Ü))Gl'Ü'eluwr bezüg

lichel' odel' sonstigel' heschlag'llahmLer GegellstallCl zurückgehliellen 
und ob PS nicht IIOt Wl'lI cl ig ist, eine Yer[üg'ullg dari'tl 1('1' zu 

trrffen, 



(~) Aueh der Y crwaltcr Llel' ]wschlagnalllnteu UegcJJstünde 
ist verpflichtel, VOll Zeit zu Zeit, wenigstcns allel' in den Monaten 

"\pril uwl Oktober jedes .Jahres hinsichtlich deI' l:egenstiillde, dip 
;;ich in clil'sem Zpitpullkte ;;ehol1 Jünger als l·ltt Italhes Jalt]' ill 
seiJwl' Ypl'walt IIllg ]JPfinden, mit Hilfe dei' Übersicht und deI' 

Bezugsakten festzustellen. 01> unter diesen Uegensliinden nicht 
solche sind, die aus Versehen zUl'ückgelJliehen sind. Nimmt er 
(·ill soleIte;; Vl'l'sehen wahl', so m(~ldrt. ('1' clips dpl11 Polizcistl'af
rieht(w. 

,:1) Übel' CUt' zUI'üekgl'l>liehenell UegensWllll(' j,-;t sol'Ol't einp 
r el'l'i'lg'llllg zu treffeJl. 

;l. Vorlage deI' B('ndung. 

R 57. 

I J) Dil" B(~l'Ul'ung oder die Eingabe, elie die Begründuug cl<:,!' 

Berufung enthält, die besolldere Niederschrift, die übel' die münd
licb vOl'gehrachte Berllrul1g yerfaLlt. wird, ferner die eiugel't'iclJteli 

Ueg'f'lwinwendungpIJ (R J 71 V. Sll'. V. V.) und sonstige nach clel' 
l::lel'llflmg eilllangende Schrillell sinr! in die Spalten 4 und i) 

cl(,,; Ühel'tnLullgseinlauf'hliches oder bei Zntl'pffpli des 

~~bsatz('s 5 des § 12 in das Akt.(~nvprze i chnis untpr 1'01't
laufenden Ordnungszahlen einzutragen. 

(2) Die Beruf'ung gegen die Enlseltpiclung, die dun Fall .ill 
(~l'str'r Jllslallz allschließt, sowie der gegen eine Entscheidung im 

Laure des Verfahrells ergl'iffene Helcms, zü dessen El'IC'rligung' die 
Akten prst nach Füllung des ersLins(allzliehen Urteiles ode]' na(·11 

Erlassul1g' des Eillslelhmg.c.:bescheid(c!s deI' BeJ'll[ungs]1l'höI'de 1'01'

Zllle~reJl siml (R 184, Y. Sir. V. Y.), sinclvol11 Polizeistrafl'iehtel' 
gemäß lUnst(lr VIn unll'r Anschluß sümtlicher Aklen lliit einem 
Berichte vOl'zUleg('lJ, clel' womöglich auf das lptzte Uescliüfts
slüek ode]' aur elie Außenseite des Aktenverzeiclmisses - all

fiillig mit Benutzung' eilles Auf'druckstempels - in der Form 

pines Rubrums zu scln'eihen ist und den Zweck der Vorlage, die 
Namen deI' Be]'uJ'lIllgswerbe1' llllel elie Bezeielmlilig der etwa allge
;;chlossenen, auf die ÜJlerll'etung hezuglmbNlclen rTegenstände zn 
enthalten hat. 

(:1) ~Wircl gegell eine rrstinslanzlicl1e ]~Iltscheiclung. die illfolge 

),ul'llPbllng oder Kassierung neuerlich gefüm werden mußte, die 

lie1'l1fuJJg' ergriffeJ!. so ist diese unter Stl'C'iclmllg dei' fl'üheren 
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Beriehtc mit einem HeueH BericlJL(~, der dem YOl'hergellCnden 

.'\bsatze zu entsprechen hat, vOl'ZUlegell. 
Co[) Ist die Berufung vor Beendigung des Verfahrens in erstpl' 

Instanz ohne Akten odel' hloß mit einem Teile deI' Akten oder 

mit Abschriften davon vorzulegeJl. so ist der dem zweiten 
.\hsatze dieses ParagraplH'n entsprechende kmze Bericht auf' ein 

besonderes Blatt zu schreiben; im Berichte sind die Ordnungs

zahlen der vorgelegten Akten ersichllich zu maelwn. 
(5) ~W enn sich der Polizeist.rafrichier übel' die Bel'ul'ung zu 

iiußerll hat (§ 175 V. Str. V. V.), ist über die aufklänmcle 

~~ußel'lUlg ein besonderes Schriftstück zu vel'fassen. In diesem 

Falle kann der Stempelauf'drllCk nach :Muster vm anr üer Rück
seile der Äußerung angebracht werden. 

e 6) 'iV enn im Falle des Auf'sdmbes tI es Stm ['vollzuges eine 

Berufung' nicht. eingebracht wurde und die Akten dei' zweitinsümz
lichen Behörde VOlt Amts wegen vorzulegen sind (Ahsatz 2 (lps 

~ 174 V. Str. V. V.), ist dies im Vorlagebel'ichte zu erwühnen. 

(7) Ist. die Angelegenheit zur ÜberprüfL1ng der ,Viedernuf'

Ilalnnsentscheiclung der Berufimgsbehörde von Am!.s wegen VOl'

zulegen (§ 195 V. Str. Y. V.), so ist elies im Vor1agebel'ichie 

j 'lJPllfalls zu erwiilmen. 

§ 58. 

Fälle, in denen das Urteil olme Rüe!csicht auf elie Appd

lation vollstreckhar oder der Besclmldigte verhaftet ist, sind im 

Falle einer Berufung getrennt von anderen Angelegenheiten und 
i II besonderem Umschlag'8 der Berufungshehörde vorzulegl'lI. 
OherhaU) des ,Vortlantes des Vorlageherichtes, uml auf dem 

Briefumschlage ist die Dringlichkei L der Allgelpgpnheit mit 

rotem Stift kenntlich zu maeltell. 

1I. Kupitel. 

Geschäftsfülll'llllg' hei den Bel'llfungslwhih·IlPll. 

1. Ühertl·eLungs-Einlanfhueh. 

§ 59. 

(1) Bei d@ zweitinstullzliclwlL Polizeistrnt'gel'ichtell ist 

iilJE'l' Ühertl'etungsfälle nach dem bisher in Verw0nclung gestandellen 

---~-~--'I 
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J\Iustel' ein h es Oll ([('re s "Ü Jl ert1'(·t llll g's - Ei 111 a nfbuc. h" 
führen, 

zu 

(~) Ln clipses Eilüaufbllell silld llichl die Übel'tJ'(~tllug'sl'üll(' als 
solclw (~ 10), sOlidem die einlangenden einzPlllen Gu'sclJürts
slücke (Eingaben) in dei' Reihenfolge ihl'es Einlangens Illllel' 
hesonderer Einll\1lfzabl einzutragen, 

(Cl) DeI' Gegenshlllü dpr Eing'ahe ist demd, allwführen, 

daß alls clel' Eintraglll1g der Name des Besehuldigten, odel' 
wenn derc'n mehrere sind. ([ei' Name rIps all el'ster SLelle 
ervviihnten Beselmldigic·n. die ühlidlp Bez(~idll111ng der Ü)lor
tl'etung, enrllicJl der Zweck der l~illgahe zu entnehmen sei 
(Z, B. Joha nl1 Cil'Oß uml Genossen, FOl'strlie hstahl, B("tl'eihllllg's-
gesuc'he), 

:2 , Cl h C d. i' e I. 11 tl g S - I n cl e x, 

~ 60, 

(1) Nell81l dem Einlanl'lmdH' ist PIIl )lPsomlel'et' 'lltles ZII 
führen, 

(~) [n c1iesell sine! uuter ([en ents[)wdwnden BlldlstaJJPIl. 
tler Name Ill1d '~Tolll1ul't do,; Bpsdll11c1iglen, dip Benellnullg' 
(lel' ÜbelLl'elung und siimtliclw aur clie Angelegenheit bezüg
lichen Einlal1!'zahlen tlpr zweitinslanzliehen Bohörde eiuzulmgen, 

(:;) Jec1ps in Ühül'hetlll1gsftillcn heim zweitinstanzliehen 
Polizeistn11'g'pl'idüe Itnmittelbal' eingereichte ::lehriflstück isl. 
in den Index anch Im!üt' dem Namen c1es[i;in}'(~ichprs !-'in

zutragen, 

il. Nierlel's('hril'l elbel' SenatssiizungPll. Expedil.shll(,1i. 

~ 61. 

(1) .feue z\\'eit.insLallzlil'hell PolizeishafgerichLe, die iltl'e 
Entscheidungen in Ühertl'etungsfiHien nicht als Einzelrichter treffen, 
haben übel' ihre Sellutssitzungüll (eine Niudel'sc.hrift zu YC'I'

fassen, ans der zu entnehmen sein muß, ~lYer alt dor Beschlllfl
fassung üher die EnLscheidung teil g'en 0 mm Cll hat, und wenn 
die Entscheidung nicht mit Stimmel10inhelligkeit gefüllt wurde, 
namentlich wer für die er))J'aehte Entscheidung lIud \H~ I' 
(lngegen gestimm t hat. 

;317 

I~) HaI elll ::leuatsmil glied oine schriltliche Sonderstilllllle 
abgeg(~))en, so ist (liese lJei einer Bernl'nng den Akten Ullter V CI'

schluß )wiwlogen, 
(n) Die üher die Beratullg verfaßLeNiedel'sc.hrill, sowie dip 

:-Thl'ilUich ahgegelwile Sonüprstimme sind \'on den AIden gesondel't 

zu venvaln'on, 
(I) Üher Übel'i,i'f'IIIIlIXSsachen ist eill hPSOlHIN'('S EXJl('llits

hneh ZII fülll'P 11 , 

/1-, \'oi'Llgc an dip dl'ittiJlstanzlidH' [:3 phiil'llf', 

~ 6~, 

(1) Die zweiLinst.anzliehe Behörde Illltel'hreitd )lei einet' 
Bel'Ul'ullg dip Bczltgsakten mit einem besonderon Bel'ichte (leI' 

Il1'ittinstallz]iehell Behöl'tll\. 
(~) Im Yorlag(~bel'iC'hte ist det' ÜJledretullgsl'all ZII lJezl·iclmeü, 
1:1) Oberhalh desWol'I~lantes des Vol'1agehel'ichts und rlel' 

zm"ilinstnnzliC'hell EIlLscheidung ist dei' Nalllc der Vel'\I'altungs
lwhiil'{le: "als z\l'eitinsl,anzliches Polizeisll'afgel'icht" Zll schreihen, 

(t) Die Driug'lichkeit ist :wl' dem iinßel'en BlaUe des 
j:ll'l'ichtes. wie alIelI ;nll' delll Ulllschlag<" mil l'O!P11l ~Ii[l kellnl

lir'h Zlt mac/wn, 
(,») V on d(~1ll Urteil (d(~I' sOllstigen l~ll!s('heiclltng), das (dip) 

YOII der dl'ittim:tauzl iehen Hehöl'{le ill r11'e i Alls fertig L111g eil 
h("l'ahlallgt, hehiilt elie zweitinstanzlielw lkllUl'lle ei11e A11sferli
g'lmg für die eig(~lle Registrn LI 11' zl1I'i'tek: clit~ zwei nnclün·n sellClet sie 
mit (lei' Einlanfzahl vers(~hen, an (Ins (m~;tinstallzlie1w Polizei
c;trafgel'i('ht. Die,-,;p Vel'l'üglillg ed'olgt lwi jem'll z\\'eilinstam:liehell 

Polizeistmfg'erichtcn, (lit' dil' Üher!l'oLul1g,;s,1chen sonst in ~Plla!s
silwngen erledigen, Hußerhalb del' SitZllug, 

(u) ~ugleiclt mil c1el' Ih'ittinstanzlidwil Ellls('heirlullg hat 
das z"'7e.itillstauzlie]w Polizeislmfgeridll siillltlielw cUI!' den 
Cl] lel-tretungsl'all hezüg'liehen \7 edwnc111lngsakl eil mit Allsnahllw dm' 
!-'igenen J~ntlriil'fe :lLl da~ Pl'stinstallzlidw. Polizeistrafgl'l'it'ht w 

sem!<m, 

5, Ausdehnung' sou,;l.ig(·l' \'on'clll'ifiell. 

~ (:iS, 

Im übrigen siml von den für die üuschüllsl'ül11'ltng hei deI,! 
i'j'stinstanzliehen Polizcistrafgeridlten festgesetzten Vorschriftell 
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(§§ J bis 58) die §§ 1 bis 3, Al)satz 2 rIes § 4, die §§ 5, Ö, 

18 his 22 uncl 58 auch auf die zweitinstanzliehe Bemfungs

behöl'de entspl'echend anzuwenden, 

G, Uesehiil'tsfühl'lll1g hei dei' dritten Instanz, 

§ M, 

Die VOl'schl'illen übt)r die Gescbi'tftsführung bei dl'I' 
111'ittinstullzliehell Edecligung der Ühel'tl'etllngssachen werdeli 
vom ))P!t'effendpll lUinistel' ('(~s!g(',,;et.zl. 

BI. J(a,llitel. 

(;(\sehiift~fiilll'lmg aes Fislmls. 

~ G5, 

(1) Dem run Allltssitze heflnclliehell Fiskal sendet clas 
PolizeisÜ'afgerkltt elie Akten, clie ihm im kurzen ~Wege in d(~r 

U L'schl'ift odel' in Abschl'ift mitz1Iteiien sind, mit. einem Übel'gahs
verzeiehnis oclel' mi t der Post, dem nieht am Amtssitze befincl

lichen aber mit del' Post zn, 
(~) DeI' Fiskal führt ü)wr (lie ihm im Laute des Verfahren . ..: 

mitgeteilten ÜberLl'etlingsfälle ein "Arbeitshuch" nach ~Iustel'lX, 
AIJ1Il81'kllllg, VgL B<llId 1 des Heehls<ll'l'hi\'s, Seite 24.0~ El'Hilil. 

NI', Ml, 11l1d Seit" 121; rr. 

;:; 6ß, 

(1) DeI' Fiskal trügt l1ie ihm mitgeteilten OberLl'utllngsfüllt~ 
bloß in seiH Arbeitsbllch ein, 

(~) EI' sendet die el'lelligtel1 llcschüftsstücke dem im Oit(~ 
J lefindJiehell Polizebtl'af'gel'ichte mit einem besonderen Übm'gabs
verzeielmis oder mit dem AI'heitsbuche, flom nieht im Orte befind

lichen al)(']' mit der Post Zlll'ück. 
Ca) DeL' Fiskal hat jlme Te1'l1Üll0, au denen er im Verfaln'l'rt 

mi!wirk!. in Ühel'sicht zu haltpll, 

~ m, 
(1) Der AmLsfiskal führt eineu "Evidenzvol'lnerk" nach 

~huo;tel' X übel' jene Übertretungsfülle, an denen er auf die in 
Spn]t(\ 4 his (; dieses Musters hezeichnete ·Weise mitgewiJ'kt hat. 

JIU 

12) lJie,,;er Evidellzvol'lned~ ist dem lmwlllllinister, So ()Il 
er tlies anül'dnet. iu der m,,;pl'üng'lichell Ausfel'tigung adel' i1l 
heglanbigtel' Ahschl'itt im 'vVl'ge des Ohel'fiskals mit Bericht VOI'

zulegel)' 

IV. Ka,pitel. 

Kosten des Verfahrens. 

1. Festsetzung' del' Kosten, 

§ 68, 

(1) Eine Fesl,,;etzLLng \'ull ReisekosLell und Diät.en i,,;l illl 
allgellleinen dmm zulibsig, wenn die Entsendung (KOllllll,;ssion) 
vom Standpunkte des Vel'1'nlll'eus lllwel'l11eidlich odel' lladl d('ll 
UIll,,;tiinclell des l·'alle,,; nolwendig wal', 

(~) ·Wenn elie [\.Ollllllis,,;ioll in meln'erell Ohel'trd.ung,,;fiilh~ 11 

an d('I'selben Stelle gleichzeitig stattfinde!, sind rli(' 11 iel'alls 
eL'\vnehsenell KosLpll unÜ'L' die in den einzelnen l;';'illen Zlll' 

Zaltlnng Vel'pflichtet e1l pldsprechencl aufzuteilen, 
(:J) ]~rl'olgt. die Kommission geJeg'e1ltlkh einet' adlllinistralivC'1I 

Amtshandlung, so ist eille IJesonclereKostcllaufreelll1l1ng illl Ühc'l'
Il'etUllgsfalle ni('ht znlüs:-;ig, 

(I) Fi'1 L' das Ausmaß deL' Heiscku,,;Lell Ullcl Diäten uue! die 
Bedingungen dur etwa not\\'endig'Pll YOl'schi'Lssp sind rlip all
gemeinen VerwnJtlmgsvors('llrifteu lllnflg(~bl'ncl, 

Co) Wt'nn das Polizeistrufgel'icht den l;'all als uidlL in seillVII 
Wirkungskreis oder seine Zu,,;tändiglceiL fallencl dem Uel'iehi e ud el' 
(liner anderen Behöl'de abtritt, ersucht es IJei diesem Anlasse II 11 I 
clen Ersatz der in der Sache aufg'elaufenell Ban1llslagC'n, In einem 
solchen Falle kann die Festsetzung cler gefordertull sonstigell 
Kosten des Vel'fahrens bei jenem Gel'ichte oder hei j81tel' l1l1dC'l'ell 
Behörde verlangt \\'erclen, elie in der Sache einschreitet 

~ GD, 

(1) ~Wenn im Sinne der §§ 213 his SlHi V, ~fl', r, r, di<~ 

Parteien oder der Anwiger ZUl' Zahlung der Kastell ües Ver
fahrens nicht verpflichtet werden können oclel' die Kastell va 11 

den VerpflichLeten uneinbl'inglich sind, hat del' die Amtshandlung" 
vOl'lleltmende ]Jolizebtmfrichtel' auf l~I's(üz der in der ;-;ndll' 



ilul'gelaufencn HeisekostelJ und DiäteJJ ,geg'ellübel' dt'r Kas,-:n 
der Behörde (§ 75) n111' 11ei Zntreffen des § 6R und nm inso
fern Anspl'l1ch, als diese Auslagen auf Ansuchen des l)oliz(\i
strafl'k1Jtcl's in den dnrcll dip UmstiilIde begründetem Filllpn, 
u, zw, ill1 Bpl'eiclle der KOlllitate YOIll Vizeg(\iS]HtlI, in Muui
z i p als I ii <1 te u VOIll Biil'g'el'lllei sft'l' festgesetzt uml 11<1 eIl llllC]I

haltnllgslllüßig'l:'l' Behandlung' ange\\'iesen werden. 

(~) Dio bei solchpn Dienst.reisen (KOllllllissiollelll aul'l-n~l<lllfenell 

Hcisekosl en und Diiitell, clie auf Verfügung des einsehreit.mden 
Polizeistl'afriehters ein an<lerer Bemnh~r oder ein anderes Ol'gall 
·vorgenommen hat, hat uHl' Ausuchen de's BealllteJl (Organes) dpl' 
YOl'stanc1 der als Polizeistral'gel'icht YOl'gehelHlen Belliil'cle gegell
ül)er der Kassa der Behörde (~ 7ö) festzusetzen ulld lIach Im(']I

haltungsmilßiger Behandlung auch anznweist>!1, 

(;;) Das Ansuchen Hili FestsetZltIlg' der Heisekoslcn und 
Diilten ist binnell 15 Tagen L'illzlIlJl'ingell, 11. zw. g'el'pclmet VOll 
del'llechtshaft der Entscheidung, die deli Fall abscbließt odel' 
\'Olll Einlangen der Niederschrift ode!' Zuschrift. dip Jwi rl(,;1' 

Zwangs\'ol1strecknnl-\' dip UneinlJringliC'hkeit fc'ststellt. 

8 70. 

l<'Ül' V ol'l'ülll'llllgeu Oll el' allclere All1tsballdlullgcn polizeilid lei' 

Nallll', die von Sicherheitsol'gnnen im Orte vorgenommen werdelI, 
ki'nmell Koslen oder Gebühren mit Allsnnhme der Kostell f'i'1l' 
ein Fuhr \\' e l' k, (lessen Benutzung für die V Ol:l'ührung niit.ig odel 
SOlist dl11'eh hel'üC'.ksichtig'ungswflrdige Uillstiindt, g'C'rechtJel'tigt 

WH]', llicht zug'psproehen werden. 

8 71. 

(1) Tn Bal'allSlageu besü·llende notwendige Kosl<'l\ cles 
PrivataJlkUlgers l1nd des Beschödigten (::2, Punkt des 8 ::210 
v, Str, ,T, V,) können nur zu Lasten d('I' Partei, clip zm 

Zahlung' der KosteIl dps Verfahrens vel'Urteill \\'in], a l1l'gE'reehLll'l 

llnd zugesprochen werden, 

(2) Für die Gehühr des als Zeuge einvernom 11IenelJ 
BeschA cligtell (§ 127 V, Str, V. V.) sind die mil' die ZPUg'PII

gehi'thren hezüglielwu Vorschriften maßgehend, 
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§ 7'2. 

(1) Bei Bestimlllung der Zeugengebühr (3. Punkt des 
§ 210 und § 211 V. Str. V. V.) ist zu heachten, daß die Zeugen
schaft eine Bürgerpflicht ist und daß daher der Zeug'e auf Gebühr 
nur in einem mäßig'en durch die unbedingte Notwendigkeit 
gerechtfertigten Betrüge Anspruch erhehen kann, 

(2) An Reisekosten können nur die der kürzesten vVeg
strecke und elen nach den Umständen des Falles billio'sten 
Verkehrsmitteln entsprechenden Kosten aufgerechnet vv:rden. 

(3) Zeugen, die in derselben Ang'elegenheit aus einer 
Gemeinde oder einem Orte für dieselbe Zeit vOl'g'eladen sind, 
kann je nach ihrell1 Stande oder ihrer Beschäftig'unO' nur die 
Gebühr eines Fuhrwerkes für zwei oder vier Perso:len zuge
sprochen werden, Bei Reisen mit der Eisenhahn oder mit dem 
Schiff ist der Preis der Fahrkarte in der Wagenklasse (Platz), di~ 
dem Stande oder der Beschäftigung des Zeugen entspricht, ZtlZU

sprechen, doch ist zn berücksichtigen, ob der Zeuge eine Legiti
mation für Fahrtbegünstigung oder eine Freikarte besitzt. Bei 
Benutzung von Verkehrsmitteln anderer Art ist der den örtlichen 
Verhältnissen entsprechende Fuhrlohn maßgebend, der jedoch 
40 Heller für je einen Kilometer nicht übersteigen dalf, 

§ 73. 

(1) Die Gebühren (Punkt 4 des § 210 und § 212 V. Str. 
V, V.) der Sachverständigen (Schätzmeister, Dolmetsch) 
können in Ermangelung' besonderer Vorschriften stets mir in 
einemmäßig'en durch die Umstände des Falles g'erechtfertigten 
Betrage festgesetzt werden, ' . . 

(2) Das in einem Übertretungsfall aufg'elanfene Treiber
ge] d kann nur zu Lasten der Partei, die zur Zahlung' der Kosten 
des Verfahrens verurteilt wird, aufgerechnet und festgesetzt' 
werden. 

§ 74, 

Amtshandlungen der Beamten der für die besonderen Fälle 
der §§ 8 und 9 des G. A. XIX: 1898 geschaffenen Staats forst
ämter und Bezirksforstverwaltungen fallen, wenn die Teilnahme 
an der Verhandlung' von li'orstühertretung'sfäl1en auf Grund 
des Punktes ,q) des § 11 des bezogenen Gesetzes erfolgt, unter 
Punkt 5 des § 210, beziehungsweise § 214 V. Str. V. V. 

21 
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2. Übert1'elungspauschalej dessen Verwaltung und Ver
rechnung'. 

§ 75. 

(1) Zu der im Polizeistrafverfahren etwa nötigen vo 1's ch uß
'weisen Auszahlung' der in den Punkten 1 und 3 bis 6 des 
§ 210 V, Stl'. Y. Y. erwähnten Kosten des Verfahrens und 
zur Deckung der im Sinne des § 214 V. Str, V. V, seitens der 
Kassa der Behörde zu tragenden Kosten des Verfahrens stellt der 
Vizegespan dem Ohcrstuhlricltter aus dem Komitatshaushalts
fonds, cler Magistrat derMunizipalstädte und der Stä,dte mit 
geregeltem Magistrat dem Lciter (lCl\ Stadtlmulltmallll
schaft allS dem städtischen Haushaltsfonds, der Innenminister den 
Grellzllolizcihaulltmaullschaftcll (EXIlositUl'Cll) nach Bedarf 
ein Übertretungspauschale in entsprechender Höhe in halb
jährigen Vorhilleinraten zur Verfügung, 

(2) Das Übertretungspauschale ist von clen Obel'stuhlrlchtern, 
den Leitorn der Stadthauptmannschaften und clen Leitern der 
Grenzpolizeihauptmannschaften (Exposituren) mit der Verpflichtung 
der Verrechnung zu verwalten. ,Vo ein eigener Beamter für die 
Geldgebarung in Verwendung süht, kann diesel' vom Amtsvor
stand unter seiner Aufsicht und Verantwortung mit der Verwal
tLmg' betraut ,yerden. 

§ 76. 

(1) Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen (Schätz
meister, Dolmetsche) werden, wenn sie von der Partei nicht sofort 
ausgezahlt werden, vom Polizeistrafrichter in de~' Regel erst nach 
l'echtskrüftigel' Beendigung des Verfahrens und nach Einhebung 
der Kosten des Verfahrens angewiesen, 

(2) In berücksichtigung'swürdigen Fällen kann der Polizei
strafeichtel' auf hegründetes Ansuchen des Zeugen oder Sachver
ständigen (Schützmeisters, Dolmetsches) die festgesetzte Gebühr 
aus dem Pauschale vorschießen, Die vorschußweise ausgezahlten 
Kosten des Verfahrens hat der zur Tragung der Kosten des Ver
fahrens Verl1l'teilte dem Pauschale zu ersetzen. 

§ 77. 

'Wenn die Partei die festgesetzten Kosten des Verfahrens dem 
Bezugsherechtig'ten vor dem Polizeistrafrichter sofort auszahlt, 

.. ------_ .......... _ .......... ~--------~--' 
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1st dies in den Akten zu vermerken. Der ausgezahlte Betrag, 
sowie die daraus bedeckten Ausg'aben sind in dem nach 
lIustcr D zu führenden Geldjournal der G. G. V. i: Ü. unter 
der Spalte "Kosten des Verfahrens" zri verrechnen. 

§ 78. 

(1) Wenn die Kosten des Verfahrens im Sinne des § 214 
\1. Str. V. V. von der Kassa der Behörde getragen werden, 
ist die beteiligte Privatpartei, der eine Zeugen- oder Sachver
ständigen(Schätzmeister-, Dolmetsch)gebühr zugesprochen ist, 
von der Rechtskraft der Entscheidung oder von der Erfolglosig
keit der Zwangsvollstreckung in Kenntnis zu setzen. 

(2) Dem Berechtigten sind auf sein Ansuchen, das er binnen 
15 Tagen, von dem auf den Empfang der Verständigung folgenden 
Tage an g'erechnet, zu stellen hat, die festgesetzten Kosten aus 
dem Übertretungspauschale anzuweisen. 

§ 79. 

(1) Die Flüssigmachung der Kosten des Verfahrens, die das 
1Jberlretungspauschale belasten oder daraus vorschußweise zu 
zahlen sind, hat der Polizeistrafrichter gegenüb~r dem anwesenden 
Bezugsherechtigten mit einer nach ]lInste!' XI auszustellenden 
Anweisung, sofern aher die Zahlung nicht unmittelbar erfolgt, 
auf Grund der vorg'ewiesenen Legitimationsurkunde (Quittung, 
_Rechnung usw.) im Sinne der bestehenden Geldgebarungs
vorschriften zu bewirken. 

(2) Erfolgt die Anweisung nach Muster XI, so bestätigt der 
Bezugsherechtigte den Empfang des Geldes in der letzten Spalte 
der Anweisung' durch seine Unterschrift, oder wenn er nicht 
schreihen kann, durch sein Handzeichen. Im letzten Falle trägt 
den Namen des .Empfängers ein als Namensschreiber verwendeter 
Zeuge ein. 

(s) Die in derselben Sache bei einer Gelegenheit auf
gelaufenen Kosten des Verfahrens sind für jede Person gesondert 
und einzeln flüssig zu machen. 

§.80. 

Für Beträge die mit Außerachtlassung der Vorschriften fest
',gesetzt und ausgezahlt 'werden, ist der Polizeistnifrichter verant-
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wo tU i eh, der sie festgesetzt hat; seine vorgesetzte Behörde kann 
ihllim Sinne der bestehenden Vorschriften zm Rückerstattung 
der' vorschriftswidrig ausgezahlten Beträge verpflichten. Durch' 
diese Bestimmung werden c1ie Disziplinarvorschriften nicht berührt. 

§ 81. 

(1) Für die Vel'1'echnung der Kosten des Verfahrens, die zu 
Gl1Dsten des Übertretungspauschales (§ 75) in Empfang genommen 
und aus diesem vorschußweise oder endgültig ausgezahlt wmdeu, 
dient die Dach )lIuster XII zu führende "Abrechnung des Über-

tretungspal1schales". . 
(2) In die Abrechnung des Übel'tretungspauschales sind als 

Empfang u. zw. nach dem Zeitpunkte der Empfangnahme sämt
liche Pauschalteilheträge sowie die eingelCl.ufenen Ersatzbeträge 
für die aus dem Pauschale vorschußweise oder endgültig aus
gezahlten Kosten des Verfahrens einzustellen. 

(3) Aus den in die Abrechnung des ÜJJertretungspauschales 
als Empfang eingestellten Beträgen sind die aus dem Über
tretungspauschale vOl'schußweise- bestrittenen oder von der Kassa 
der Behörde zu tragenden Kosten des Verfahrens auszuzahlen und 
als -Aus gab e entsprechend zu verrechnen. 

(,1) Solche aus dem Übertl'etungspauschale ausgezahlten 
Kosten des' Verfahrens, die' im Sinne des § 214, Abs. 3 der 
V. 'Sk V. V. nicht das Übertre.tul1gspauschale, sondern eine 
andere öffentliche Kassa belasten, 'sind zugunsten des Über

lretul1gspauschales zu ersetzen. 

§ 82. 

(1) Die aus dem Ühertretungspauschale vOl'schußweise oder 
endgültig ausgezahlten Kosten des Verfahrens sind in die Spalte 
11 "VerausgabteI' Beti'ag" der PauschalealJrechnung einzu-

tragen. . 
(2) Wenn' der verausgahte Betrag das Pauschale endgültig 

belastet- (§ 214V. Str. V. V.), so ist ei.' außer in die mit .Ver
ansgabtel' Betrag" bezeichnete Spalte 11 auch in die Spalte 
"Abgeschrieben" einzutragen; gleichzeitig ist in der An
merlmngsrubrik zu erwähnen, auf welcher Grundlage mit welcher 
Entscheidung und unter welCher Zahl die Abschreibung erfolgt 
ist. Ebenso ist in die Rubrik "Abgeschrieben" jener verausgabte' 
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Betrag oder jener Teil dieses Betrages einzutragen, - von dessen 
Bezahlung die Partei -seitens der Oberbehörde befreit wurde. 

(3) In solchen Fällen, in denen das Übertretnngspanschale 
mit Kosten des Verfahrens belastet wird, die von der verpflich
teten Partei nicht einbringlich sind, ist bei der Ausg'abenpost der 
Abrechnung des Übertretungspanschales in der Al1merkungsrllbl'ik 
jene Postnummer der nach l\Iuster A zu führenden, zum §. 1 
hinausgegebenell Übersicht der G. G. V. i. Ü. anzusetzen, unter 
der die Kosten des Verfahrens abgeschrieben wurden. Gleichzeitig 
ist bei der entsprechenden Post der oben erwähnten Übersicht 
in die Amnerkungsrubrik jene Postnummer der Abrechnung des 
Pauschales einzutrag'en, unter der die uneinbring'lich gewordenen 
Kosten des Verfahrens verausgabt wurden. 

(1) 'Wenn der verausgabte Betrag' ganz oder zum Teile 
ersetzt wird, ist der im Übel'tretungsgeldjoürnal (l\Iuster D) als 
Empfang' verrechnete Betrag dort in Ausgabe zn stellen und 
gleiehzeitig in die Spalte "Ersetzt" der Abreclmuug des Über
tretungspauschales einzutragen; die Poslnummern sind an beielen 
Stellen in der Gegenstandsspalte wechselseitig zn bezeichnen. 

(5) Die ersetzten Beträge sind in die Spalte "Ersetzt" bei 
jener Ausgabepost der Abrechnung des Pauschales einzutragen, 
tmter der der Betrag seinerzeit erfolgt wurde; in der Spalte 14 
derselben Post ist gleichzeitig auch jene Empfangspostnummer 
der Abrechnung des Pauschales zu vermerken, unter der der 81'

setzte Vorschriß im Sinne des § 81 eingetragen wurde. 

§ 83. 

Die nähere Aufrechnung (Amveisung, Quittung), die· zum 
Nachweise der aus dem ÜhertretungspauschalE~ geleisteten Aus
gaben dient, sowie die zum Nachweise der Uneinbringlichkeit 
dienenden Urkunden oder die auf die Anordnung der Abschrei
bung (Löschung) bezüglichen Entscheidungeri. odei: deren Aus
fertigungen sind den entsprechenden Posten der Pauschaleab
rechnung' beizuschließen; gleichzeitig ist die Postnummer der 
Pauschaleabl;echnung auf dem Akt, der die Erfolglassnng nach

weist, zu vermerken. 

~ 84. 

(1) Sofern bezüglich der Deckung von Verpflegs- und 
'sonstigen Unterhaltskosten, die von Verhafteten wegen 
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ihrer nachgewiesenen Vel'll1ögellslosigkeit nich L einbringlich sind, 
nach der bestehenden Übung auf andere Weise llicht gesorgt 
i-vird, fallen die diesfalls auflaufenden Kosten ebenfalls dem Üb er
tretungspauschale zur Last. 

(2) Der Verwalter des Übertretungspauschales hat die im 
Sinne dieses Paragraphen im Laufe des Jahres g'eleisteten Aus
g'aben und die hierauf rückvergüteten Beträg'e nicht in die Ab
rechnung des Ühertretungspauschal8s (Muster XII) einzutragen, 
sondern darüber einen Ausweis nach l1Iuste!' xm zu verfassen. 
Er hat diesen am Ende des Jahres abzuschließen, den Unterschied 
zwischen den verausgabten und rückvergüteten Beträgen, näm
lich den Jahresbetrag der reinen Ausgaben in der Abrechnung 
des Übertretungspauschales als Verpflegs- und sonstige Unter
haltskosten in Ausgabe zu stellen und den Ausweis samt den 
beiliegenden Nachweisbelegen zur Abrechnung des Ühertretungs
pauschales anzuschließen. 

§ 85. 

(1) Den vom Übertretungspauschale am 31. Dezember des 
Rechnungsjahres etwa noch verbliebenen Restbetrag zahlen die 
Oberstulllrichter bei der Staatskasse (dem Steucramte) zugunsten 
des Komitatshaushaltsfonds gegen Bescheinigung als Rückersatz 
ein und legen die Bescheinigung der Staatskasse (des Steueramtes) 
der Abrechnung des Übertretungspauschales bei. 

(2) Bei der Feststellung des Geldrestes, der am Jahres
schlusse als Rückersatz abzuführen ist, sind als Ausgaben nur 
die im Laufe des Rechnungsjahres geleisteten zu berücksichtigen; 
auf die aus der Zeit vor dem Rechnung'sjahre übertragenen 
Ausgabenposten darf hingegen keine Rücksicht genommen werden. 

(3) Bei der Feststellung des Betrages der Empfüng'e sind 
auch die Zahlungen, die auf die aus dem Vorjahre übertragenen 
Rückstände g'eleistet wurden, zu berücksichtigen. 

(1) Der Stadtllauptmann der Munizipalstädte und der 
Städte mit geregeltem Magistrate zahlt den vom Über
tretungspauschale am Jahresschlusse verbliehenen Betrag bei der 
Kassa der anweisenden Behörde in gleicher Weise ein. 

(0) Die Grenzpolizeihauptmannschaften (Exposituren) 
zahlen den am Jahresschlusse verbliebenen Betrag bei der Staats
kasse (Steueramt) zugunsten des Innenministers ein. 

327 

§ 86. 

(1) Am Jahresschlusse sind jene Ausgabeposten der· Ab
l'echnung des Übertretungspauschales, hei denen der verausgabte 
Betrag weder unter Spalte 12 zm Abschreihung gehracht, noch 
unter Spalte 13 rückerstattet wLll'de, ferner wenn die in den 
SpaUen 12 und 13 eingetragenen Betrüge zusammengenommen 
den nach Spalte 11 verausgabten Betrag nicht erreicllen, das 
Mehr an Ausgabe auf die Ausgabenseite der für das kommende 
Jahr bestimmten Pauschalabrechnung, und zwar unter gleich
zeitiger Eintragung' der entsprecht~nden Postnllll1mer der Pauschal
abrechnung des Vorjahres, postenweise zu ühel't1'agen. 

(2) Die auf die Jahresverwaltung des Ühertretungspallschales 
bezügliche, vorschriftsmäßig abgeschlossene und untel'schriehene 
Abrechnung ist samt den Nachweishelegen his zum 15, Jünner 
des dem Abrechnungsjahre folgenden Jahres der Behöl'c!e, die das 
Pauschale anweist, zur Überweisung durch ihre Buchhaltung vor
zulegen. 

§ 87. 

Wird an Ort und Stelle eine Übei'pl'üfung der Geld
geharung in Übertretungsfällen (§§ 19 his 21 der G. G. V.i. Ü,) 
vorgenommen, so ist gleichzeitig auch die Verwaltung' des Über
tretungspauschales zu überprüfen. 

V. Kapitel. 

Vollstl'cclmng. 

1. Vollstreckung der Arreststrafe. 

§ 88. 

Der Polizeistrafrichtel' weist nicht anwesenue Verurteilte 
mit Ausnahme der im § 224 V. Str. V. V, erwähnten Personen, 
durch eine "Aufforderung" nach lUuster XIV an, sich zum An
tritte der Arreststrafe in dem in der Aufforderung bezeichneten 
Gefang'enhause zu melden. 

§ 89. 

(1) Der Verurteilte ist, wenn ein gerichtliches Gefangenhaus 
nicht zur Verfügung steht und die Arreststrafe in einem Ve1'
waltungsgefangenhaus vollstreckt ,vird, dem mit dem Vollzuge 
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betrauten J)ehördliclten Organe mit der nach l\Iustel' XV aus
gestellten "Weisung'« zu übergeben. 

(2) Das mit der Vollstreckung hetraute behördliche Organ 
meldet elen Vollzug der Strafe dem Polizeistrafgerichte ·anf dem 
unteren Teile des Musters. 

(3) Beim Vollzuge der Arreststrafen ist darauf zu achten, 
daß )Ylännei' von Frauen, Jugendliche von El'wachsenen ahgeson
dert werden. Sofern es die örtlichen Vel'hältnisse gestatten, sind 
unter den J ugendlichell Vermteilte ohne Vorstrafen von Rück
fälligen und Gewohnheitsverhrechern abzllsondern. 

§ 90. 

(1) ~W enn die Al'l'estslrafe in dem am Sitze des Polizei
strafg'erichtes befindlichen Gcl'ichtsgefau;\renhause zu vollzieh811 ist, 
läßt das Polizeistrafgericht den Verurteilten mit einem: "El'sllch
schreiben" nach lUnster XVI der AnCsichtsbehörde des Gefangen
hauses überstellen. 

(2) 'Venn sich das Gerichtsgefangenhaus nicht alll Sitze des 
Polizeistrafgerichtes befindet oder der Vermteilte beim Polizei
strafgerichte nicht anwesend ist, ist gleichzeitig mit der Heraus
gabe der im § 88 erwähnten "Aufforderung" der Vorstand. der 
Aufsichtshehörde des Gefang'enhauses (Leiter der Staatsanwalt
schaft, des Bezirksgerichtes) mit einem El'suchschreiben nach 
Muster XVI um den Vollzug' der Strafe zn ersuchen. 

(~) Dem El'suchschl'eihen ist stets eine heglaulJigle Ans
fertig'ung des verfügenden Teiles der Entscheidung, die die fest
gesetzt~ Strafe enthält und mit der 2 V ollstreckung'sklausel ver
sehen ist, beizuschließen. 'Velin aber ein~ die Geldstrafe ver
tretende Arreststrafe zu vollziehen ist, und der Verul'teilte einen 
Teil der Strafe in Geld oder durch Leistung einer öffentlichen 
Arbeit (letzter Ahsatz des § 156 Y. Str. V. V.) bereits abgebüßt 
hat, ist dem El'suchschreihen auch eine beg'laubigLe' Ansfel'tigliilg 
der weg'en Vollzuges d81'~ Arreststrafe g'etl'offenen l~ntscheidul1g 

heizuschließen. 

(.1) "renn sich der,' erul'Leilte in der im Ersnchschl'eihen 
festgesetzLen Zeit nicht gemeldet hat, verfügt das Polizeisfraf
gericht seine Vorführung auf. Grund einer Verständig'ung der Be
hörde, der das Gefangel1hans llnterstellt ist. 
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.' (f» Wenn sieh beäiglich dei' Identität der Person, die zum 
Strafantritt sich meldet oder vorgeführt wird, mit dem Verur
teilten Zweifel ergeben, ist das ersuchende Polizeistrafgericht 
hievon sofort zu verständig'en und der Vollzug' der Strafe bis zur 
Beseitigung des Zweifels in Schwebe zu belassen. 

(()) ,Venn an dem Verurteilten Arreststrafen zu vollziehen 
sind, die mit verschiedenen Urteilen ohne Festsetzung einer 
Gesamtstrafe verfügt wurden, hat die Behörde, der das Gefang'en
haus unterstellt ist, das zur Verhüngung' einer Gesamtstrafe zu
ständige Polizeistrafg'el'icht zwecks weiterer Amtshandlung im 
Sinne des § 22G V. Str. V. Y. zu verständig'en. Bis zur Mittei
lung der auf die Gesamtstrafe bezüglichen Entscheidung darf in 
der Regel nur die sclnverste Strafe vollzogen werden; doch 
können auf Ansuchen des Beschuldigten sämtliche mit verschie
denen Urteilen verhängte Arreststrafen olme Unterbrechung' voll
zogen werden; aber auch in diesem Falle darf die Dauer des 
Arrestes das im Simie des Gesetzes für eine Gesamtstrafe zu
lässige Höchstmaß nicht übersteigen. Der Beginn des Vollzuges 
ist in der ehen erwähnten Verständigung anzuzeigen. 

(7) Vom Vollzuge der Strafe verständigt die Behörde, der 
das Gefangenhaus untel'steht, das ersuchende Polizeistrafgericht 
auf dem Muster XVI. 

(8) Die Meldung (§ 89) oder Yerstündigung' (§ 90), die den 
Vollzug der Arreststrafe bestätigt, ist den Akten des Ühertretungs
falles beizuschließen. 

§ 91. 

(1) Die im Gefangenhause einer Verwaltungsbehörde in Haft 
genommenen Personen können innerhalb der durch die Gefangen
l1ausordnung und den Zweck der Inhaftnahme gezogenen Gi;enzen 
für ihre Verköstigung selbst sorgen oder hiefür auf ihre Kosten 
die Behöl:cle sorgen lassen, der das Gefangenhaus untersteht. 

(2) Für die Verköstigung jener Personen, die hiefüt 'wegen 
ihrer Vermögenslosigkeit zu sorgen nicht imstande sind und zu 
deren Verleöstigung auch ei 'le andere Person nicht verpflichtet 
\vel'del1 kann, sorgt die Vel'waltungsbehörde, der das Gel'angen-
11aus untersteht. 

(3) Der für einen Tag entfallende Betrag aB Yerköstigungs
~und sonstigen Unterhaltskosten darf nicht höher sein, • als jene 
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Tageskosten, die für Verwaltungshüftlinge bei ihrer Unterbringung
in einem dem Verwaltungsgefangenhause zunächst g'elegenen Ge
richtsgefangenhause aufgerechnet werden können, 

('1) Die aufgelaufenen Vel'köstigung's- und sonstigen Unter~ 
haltskosten sind in der Meldung über den Vollzug der Arrest
strafe (Muster XV) aufzurechnen und auf K?sten des Verfahrens
zu verrechnen (§ 84). 

§ 92. 

(1) Gegen Personen, die in Gefangenhäusel'l1 der Verwaltungs
behörden in Haft sind, kann nötigenfalls mit Disziplinarstrafen 
vcirgeg'angen werden. 

(2) Disziplinarstrafen können sein: Mahnung, Verweis, Ent-
ziehung der etwa gewährten Begünstigungen, Herabsetzung' oder 
Entziehung' der üblichen Zeitdauer des Spazierganges, als schwerere 
Disziplinarstrafe Einzelhaft, und äußersten Falles, nämlich zur 
Bändigung gewalttätigen Benehmens oder Widerstandes, dann bei 
einer vorn Häftling beabsichtigten Selbstbeschädigung oder wenn 
li'luchtverdacht vorliegt, Anwendung der zur Vereitelung lillum
gänglich notwendig'en Maßnahmen. 

(3) Von der Anwendung einer schwereren Disziplinarstrafe
ist dem Vorstande der Behörde oder dessen Stellvertreter zvvecks 
weite~'er Veranlassung sofort Anzeige zu erstatten; die an
gewendete Disziplinarstrafe ist auch in der über den Vollzug' 
der Verhaftung zu erstattenden Meldu'ng (Muster XV) zu er
wähnen. 

,§ 93. 

(1) Die Verköstigung- der in Gerichtsgefangenhäusern in Haft 
g'enommenen Verwaltungshäftlinge und der Vollzug ihrer Strafe 
erfolgt nach den Vorschriften der Gefangenhausordllung. Die auf
gelaufenen Kosten sind dem Justizressort im Sinne der diesfalls
bestehenden Vorschriften zu ersetzen. 

(2) Die in Gerichtsgefangenhäusern aufgelaufenen Kosten 
sind in der über den Vollzug der Arreststrafe eingesendeten Ver-' 
ständig'ung (Muster XVI) aufzurechneü. 

§ 94. 

Auf die den Militärbehörden obliegende Vollstreckung der' 
von den Polizeistrafgerichten verhängten Arreststrafen an inr., 
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aktiven Dienste stehenden Personen der bewaffneten :Macht odelY 

der Gendarmerie finden die bezüglichen besonderen Vorschriften 
Anwendung. 

§ 95, 

(1) Die im Gefangenhause aufgelaufenen Vel'köstigung's- und 
sonstigen Unterhaltskosten hat der Verurteilte zu ersetzen (6, Punkt 
des § 210 und § 213 der V. Str, V, V.). 

(2) Für die Einhebung dieser Kosten sind die Bestimmung'en 
des § 234 der V. Str. V. V. maßgebend. 

§ 96. 

(1) Nach AlJbüßung der Arreststrafe hat der Vorstand der 
Behörde, der das Verwaltungsgefangenhaus untersteht, oder dessen 
Stellvertreter den Freizulassenden mit Bedachtnahme auf seine 
Eigenschaften ernstlich zu ermahnen und den U mställden gemäß. 
anzuweisen, daß er in Hinkunft einer ordentlichen Beschäftiguug 
llachgehen möge. 

. (2) Bei dieser Gelegenheit sind dem Betreffenden die ihm 
etwa abgenommellen Gegenstände, die ausg'efolgt werden kömlenr 

zu übergeben. 

§ 97. 

(1) Zur Überwachung des Vollz~lges der Arreststrafe 
dient die nach l\Inster XVII zu führende Übersicht. Diese 
Übersicht ist von der mit der Registratursbehandlung betrauten 
Person zu führen. Zm Überwachung des Vollzuges der eine 
Geldstrafe vertretenden Arreststrafe dient die nach }lInster A 
der G. G. V. i. Ü. zu führende Übersicht; demzufolge ist die 
eine Geldstrafe vertretende Arreststrafe in die Übersicht nach 
Muster XVII nicht einzutragen, 

(2) Sofern der Führer der Übersicht nach Muster XVII im 
Sinne des § 30 ein statistisches Sammelblatt übernimmt, nach 
dessen Eintragung in Spalte 5 und 6 ein oder mehrere Beschul
digte zu einer Arreststrafe verurteilt wurden, hat er die Jahres
zahl und die Einlaufzahl (Spalte 1 des statistischen Sammel
blattes) in die Spalte 1 der Übersicht, die Anzahl der zu einey 
Arreststrafe verurteilten Personen (Spalten 5 und 6 des statisti
schen Sammelblattes) aber in die Spalte 2 der Übersicht ein
zutragen. 
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(n) Bei der Eintragung dieser Angaben sind für jeden Fall 
in den Spalten 3 und 4 der Übersicht so viele Zeilen frei
zulassen als Personen zn einer Al'l'eststrafe verurteilt wurden. 

Ci) Das Einlang'en der Meldung (§ 89) oder Verständig'lll1g 
(§ 90) über den Vollzug der Arreststrafe ist in der Spalte 3 der 
Übersicht für jede Person in einer besonderen Zeile anzuführen. 

(fl) In der entsprechenden Zeile dei' Anmerkungsspalte ist 
allfällig einzutragen, claß die Vollstl'eckung der Al'l'eststrafe aus 
irgendeinem Grunde (Tod, Begnadigung, Verjährung usw.) nicht 
bewirkt werden konute. 

(0) Der Amtsvorstand ist verpflichtet, die genaue Führung 
der Obersicht wenigstens halbjährig einmal nachzuprüfen. 

An Illcrkung, Für die Vollstrecknng der übel' Jugendliche 
"erhüngten Al'l'eststl'afe sind die Bestimmungen der zum § 33 der 
Strafgesetznovelle herausgegehenen Verordnung Nr. 27300/1909 J LlS!. 

Min. (~§ 44 his 46) maßgehend, 

2. Einbebung, Ühersicht, Verwaltung' und Verrechnung 
der Geldstrafen, Kosten des Verfahreils und privatrecht

lichen Forderung'en. 

§ 98. 

Die Übersicht, Verwaltung und Verrechnung. der einge
hobenen Geldstrafen, Geldbußen, der Kosten des Ver
fahrens und pd ,'atrechtl{chen Forderungen, sowie der aus 
der Verwertung eingezogenen und herrenlosen Gutes (Tiere und 
Gegenstände) einlaufenden Beträ.ge erfolg:t im Sinne der am 
19. Dezemhel' 1903 unter Z. 127.000/1903 1. M. heraLlsgeg'ehenen 
Geldgeh arungsyors chri ft in Üb ertr etn n gs angelegen

heiten. 

§ !)~l. 

vVenn zum Ersatze des verursachten Schadens und der auf
gelauJenen Kosten die für den Beschuldigten verantwortliche 
Person (Familienoberhaupt, V onl1l11lcl , Pfleger, Landwirt, Gewerbe
treibender, Fabrikant· oder anderer Arbeitgeber) verpflichtet wurde, 
ist dif'sf'l' Umstand hei der auf den Verurteilten bezughabel1den 
Eintragung in der Anmel'kungsspalte der nach Muster A zu 
führenden Übersicht der G. G. V. i. Ü. el'sichtlieh zu machen. 
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§ 100. 

(1) Wenn der Polizeistrafrichter den Verurteilten im Sinne 
ries § 62 des G. A. XLVII: 1908 lüber das Verbot der,vVein
verfälschung und del' Inverkehl'setzungvel'fälschten "Weines) zUl' 
Zahlung des ,Vedes der nicht aufgefundenen verfälschten Ge
tränke verpflichtet hat, ist der festgesetzte Betl'agin die 
Spalte "festgesetzte Geldbuße" der nach Muster A zu führen
den Übersicht der G. G. V. i. Ü., der unter diesem Titel tatsäch
lich eingelaufene Betrag aber in die Spalte "Eingeflossene 
Geldbuße" derselben Ühersicht, sowie in die Sllalte "Geldbuße" 
des nach ]lInster D zu führenden Geldjournals einzutragen. 

(2) Bei der Eintragung' der nach Muster A zu führenden 
Übersicht ist in der Anmel'kungsspalte anzuführen, daß der ver
merkte Betrag der ,Vert des nicht aufgefundenen verfälschten 
Getränkes ist. 

§ 101. 

Die bei solidarischer Zahlungspflicht festgesetzt.en Kosten 
des Verfahrens oeler derartige Schadenersatzbeträge sind in der 
Anmerkungsspalte der nach Muster A zu führenden Ühersicht 
bei jedem einzelnen Verurteilten zm Gänze ersichtlich zu machen. 
Überdies ist in der Anmerkungsspalte auf die Postnummern der 
übrigen Verurteilten wechselseitig Bezug zu nehmen. In diesem 
Ausnahmsfalle sind die Spalten "Festgesetzte Kosten des Ver
fahrens" und "Festgesetzter Schadenersatzbetrag" der Übersicht 
erst im Zeitpunkte der tatsächlichen Entrichtung durch Eintragung 
des der tatsächlichen Entrichtung entsprechenden Betrages aus
zufüllen. 

§ 102. 

(1) Der füL' die Einzahlung der verhängten Geldstrafo g'e
währte Aufschub und die Teilzahlungsbegünstigung sind, und zwar 
die letzte unter Anführung der Höhe der Teilheträge und des 
Tages ihrer Fälligkeit, am Urteile zu vermerken und auch in die 
Anmerkungsspalte der nach Muster A zu führenden Ühersicht der 
G. G. V. i. Ü. einzutragen. 

(2) Wo die Einzahlung der Geldstrafe im Wege der Post
sparkasse erfolgt, sind dem Verurteilten gelegentlich der Ge
währung der Teilzahlungsbegünstigllng so viele Posisparkassen-



:334 

erlagscheine zu übergeben oder einzusenden, als er zur Ein
.zahlung der Teilbeträge henötigt. 

(3) Als Teilzahlung- darf ein geringerer Betrag, als der nach 
,dem Urteile einer halbtägigen Arreststl'afe entspricht, weder fest
,fl'esetzt noch angenommen werden. 

(1) Die erfolg,te Ratenzahlung ist in die entsprechende 
:Spalte der Übersicht (eingelaufene Geldstrafe) derart einzutragen, 
,daß in dieser Spalte auch für die Eintragung der übrigen Teil
beträge Raum verbleibt. 

§ 103. 

(1) 'Wenn die Kosten,' die aus der poslsparkassemäßigen 
Verwaltung der Übertretungsgeldel' durch den Polizeistrafrichtel' 
-auflaufen und im Sinne des letzten Absatz,es des § 11 der 
<G. G. V. i. Ü. als "Sonstige Ausgaben" zu verrechnen sind, die 
.als "Sonstige Einnahmen" verrechneten Postsparkassezinsen über
steig'cn, so ist der Unterschied von dem Betrage der Strafgelder, 
die am Schlusse des Rechnung'sjahl'es an die Staatszentralkasse 
-abzuführen sind (drittel' Absatz des § 13' der G. G. V. i. Ü.), in 
Abzug zu bringen oder in der Spalte "Strafgelder" (Muster D) 
des Übertretungs-Geldjoul'l1als als Pbstsparkassen-Kostenüberschnß 
in Ausgabe zu stellen. 

(2) Wenn hingegen das Postsparkassen-Zinsenerträgnis die 
Postsparkassen-Verwaltungskosten übersteigt, ist der Zinsenüber
:5chuß am Jahresschluße in der Spalte "Sonstige Ausgaben" in 
Ausgabe zu stellen und zugunsten der Staatszentralkasse zu ver
:·rechnen. 

§ 104. 

(1) Die nach dem Ühertretungsgeldjoul'l1al (Muster D) ein
gelaufenen Kosten des Verfahrens und Schadenersalzbetl'äge sind 
bis zum Schlusse des Rechnungsjahres ihrer Bestimnllmg' zuzu
führen. Kommen in dem bezeichneten Übertretungsgeldjournale 
"am Jahresschlusse Kosten des Verfahrens oder Schadenersatz
.beträge vor, die ans irg'endeinem Grunde nicht ihrer Bestimmung' 
-entsprechend dem Berechtigten ausg'efolgt und verrechnet werden 
können, so sind sie am Jahresschlusse zusammen mit den Stl'af
geldern an die Staatszentralkasse einzusenden, wobei dem Be
Techtigten (leI' Anspruch gewahrt bleibt, seine Forde.runggegen
-üper dem Ärar geltend zu machen. 
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(2) Die derart geltend gemachten Forderungen belasten die 
1n Verwaltung des Finanzmillisters stehenden Strafgeldcr . 

§ 105. 

(t) vVenn die Löschullg (Abschreihung) von Straf
geldern und Kosten des Verfahrens, die in der nach 
Muster A zu führenden Übersicht der G. G. V. i. Ü. vorgeschriehen 
.sind, sowie der nach der Pausehaieabrechnung aus dem Über
tretungspauschale gedeckten Beträge deshalb notwendig' wird, 
weil hei dem zur Zahlung Verpflichteten nachweislich die in den 
Punkten 1 his 3 des §229 V. Str. V. V. bezeichneten Umstände 
vorliegen, oder wenn sie nicht wegen Verjährung der Voll
streckung der Strafe, sondern aus einem anderen Grunde (wegen 
Ablebens des Verpflichteten usw.) zulässig ist, so verfügt der 
Polizeistrafrichter, daß die fraglichen Beträge in der Übersicht 
(Muster A) und in der Pauschalahrechnung gelöscht (abgeschrieben) 
-l,verden. 

-(2) Die Lösehung (Abschreibung) der Strafgelder erfolgt 
:1n den Fällen des § 229 V. Str. V. V. erst dann, bis nach
,gewiesen ist, daß die für die Geldstrafe verhängte Arreststrafe 
'vollzogen wurde. 

(3) In jenem Falle, wenn die Löschung wegen Verjährung 
:n otwendig wird, kann die Löschung nur auf Grund der Ge
,nehmignng des Vorstandes der im § 69 bezeichneten Oberhehörde 
,bewirkt werden. 

(4) Das erstinstanzliche Polizeistrafgericht hat jene 1\n
,gelegenheiten, in denen sich die Notwendigkeit der Löschung 
(Abschreibung) aus dem Grunde der Verjährung ergibt, am 
Jahresschlusse mit Bericht dem Vorstande der Oberbehärde 1'01'

:zulegen, der über die Zulässigkeit der Löschullg entscheidet und 
,die Akten zur weiteren Veranlassung zurücksendet. 
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IV. Stl'afmmulat. 1\Im;tel' n' 
(w § 2'l.) 

Z;'lhl, , " " "il!l2""", ,ü, 

als l'nliZl'i;;lmfgnl'ichl, 

Stl'nfmau{lat. 

Übcl', , ,,(,\'alll('), , 

" " " " ,(:"ilellull/"' O<ll'I' Iles(',hiifl,igung) Eilllroltlll'I' 1'1111 

Anzeige 
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,I'erhiillf.!'(' ieh llltf' ({l'Illid deI' -----=---- <I!'~ 

d", Pl'i\'alantl'~g('~ 
(der), , , , , , , , , , , , , , , " W!'il <'I' Isie) Hili" , , , , , , , , ITag) , , , , , , , , , 

I~[ollal), , , , , , ,<Ins ,Jahl'('~ , , , , , , , , , , , , , , , 

W(~g(,ll Übel'tl'ell111~' <ll" ~" , , , , , , , , , , , , , ,lHli,II, , , , , , , , , , , , , 

<'ille G"ldsll',If'(' l'Oll"" , , , , , , , ,K lilit. det' All()]'dllllllg, dall" 

dil',CIl B<,lmg billlll'lI I~, TaW'1J Zlt ('I'I(!g('1I Ilat. 

1(',11 vel'plli('liI('" 

an ~cIJlld('n(,J's[llz, ",' 

<'lIlwl'wlol('11 ~acllt', 

, ,I": " 

, , , , , , , , K " , , , , , ,11 l'iil' dl'n :-lehndem'J'salz deI' 

, , , , , ,K ,',"'" I1 an 'l'I'eiiJ!'I'gl'ld, ZII"allll1l<'l! 

,,11 "inm'll I;, Tag!'11 <I"1Il icl f' 1') , , , , 

ZII 1"'zuldl'II" 

Die \('l'lIiillgl" l~oldsll'af'" f!'l,ltühl'l, , , , , , , 

IlIld wird dlll'eil das Poliz!'isll'af'gf'l'il'!11 

Al'l'est 

illl 

~illll!' des * .. , .. , .. dos C+, A .............. ,ill----~--- .......... .. 
ijlrent.1. "hheit 

, ,lllllg('Wall(I!'lt wNcI"II, 

3:19 

Zur Beachtuug. 
Dul' llosuhuldiflto ist berechtigt zu bitten, ,laß YOlll Straflllalldat ahgusehull lind diu 

AhJJ:dlulIg' einer Vel'hUluliung angeordnet würde, oder kanu! ,vonn 01' dio Begehung' der straf
haron lImuUllug nicht leugnet, sondcrJl bloß die Strafe adel' ihr Ausmaß beanslUudct, gegon 
das Strafmandat appellieren, Wenn dur Jleschulcliflte nicht gelegentlich der Zustellung des, 
Strafmandates odor binnen 15 Tugcn, YOln darauf' niichstfolgcndou Tage an gorechnet, luündlich 
mlel' schriftlich um Verhandlung der Angelegenheit. ansucht ouer geg'on dos Stl'aflnmlllat 
appolliert, wird das Stralinandal yollzollon worden, 

Wonn der Beschnldigle mit dom Strafmandat. einyorslamleu ist, kanu 01' zur Zahlung 
dul' hemossenen Geldstrafe um Ftistcrstreekung' oder Bewilligung "on Teilzahlungen anslIchen, 

Das Gesuch Ulll Vorhandlung und die Appellation gegen das St,rafmuudnt könnon aueh, 
/lul'eh dfm gesotzlichen Vorlt'otul' OUCI' dio Ehehn1t'to (los Boschnlcliglon oing'oh";lrht wordon. 

"m " "" (Monni) ",'," ""',""" jg~" 

Sluhiriehlf,r His Poli7.risll'ofridllel', 
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ZUl'Beachtullg'. 

\VOllU ller Hesehuldigte ülwi' dnll Auftrug ~lll' ,IUg"E'gU]H'llt'll Zl'il w()d('1' POl'sÜI1[ü:ll 
/Juch durch OillOuBovollmUchtiglnll vertrelon ül',,-,,,hniul: wird dusl-'oli'luisll'H1'gel'iclIl dieAugelugonul'il 
;!IH'ililig' in ~':Hliller Aln\'cscuhC'it Yl'rhaudeltt llud ;lHt' <11'tliHl di'l' :tltJ'g'l'llomllwllPu Rpwl'iso 
ent s(',hoiden. 

'VeHu dor lJ e s cll ä dig 10 übul' düu Auftrag uidd t'l'sehdul uml siE'lI atwh uidd vÜl'lrolul1 
InßI, wird tli.IS Polizoistl'ufgericht allllolmwll, dai1 01' l)('i der Vf'rtl'dUllg- d('1' Ankhlgü ukht mit
wil'ken will. Heilleu priv:1ll'ochtlleholl Anspruch jeLlot'h \vinl I'S rtut' Ul'llllll clos eiug'L'hr:!i'hl(,lI 
f-ioRlu'hes Hud der ZUl' V f\l't'iiguug' slelwndon Datell und Bewoiso heurleilüu. 

'Veun dor Zeuge [ibor deli Allt'h:{\g' uieü! erschein!., ürHU~t. dOl' Pulixobll'llt'l'icblC'l' ein,' 
VOl'1:Hluug. "'Noull indessen dor Zmlge die Uhcl'IwlllUe (los Auf(rilHP,s nur dmu Zustclluugssclwill 
lHit seiner Un-tcl'sehrift. hestuligt haf, kaull' dor POli:t,8istnd'l'icht.ül' n01)011 der Erlassung OiIll' I' 
Vorlauung- ÜUUl' den niehl orschienenen Zungen, WBUll pr sf1in l'~ol'llhleihfll1 nicht olltschullligon 
kauu, (line hn F:lllA dol' Unoiuhring'lidlkeil. in AlTes! lllllwnu!lolhnt'(· f-fohlstl'at'o YCl'hUngf'Il, nll
filllig ihn YOl'fiHll'Ull InSSOH lllHl ihn zu!' Z"hllll1g' ,lf'l' illlfg:('l;ntt"'llPIl Kn~loll Yf'l'ptliehlf'll. 
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VI. Vorladullgsschein. jHIIstel' VI 
(zn ~ 25). 

Zahl ............ /192 .... "Ü. 

als Polizcisll'afgericht. 

Vorladung;sschein, 

Ich forderu ........................ , ...... . 

.................. (B el'll 1') ........ " Einwohner 

von ......... , .... ('Vohnort) .. .. auf, Zll ller ill einem ....... . 

............ (Forst-, Jagd- \I. s. w.) .................... Ohürll'etllng'sfal1e 

.~illgeleitetell Polizeistl'flfyerhal1!lInng am ............ (Monat) .......... 192 .. 

vorm. 
Uhr ---- .. 

llachm. 
. als (Privatkliiger, Beschädigte\', BeseJlIll-

diglel', Sachverständig!'!' ll. s. w.) ..................... . 

....... , ............ , ., ........ , ............ , ... , .. 
a1lf ZimlllE'r Nl' ............. (pcrtiönlich) .......... hll ol'scheillell. 

Zu einem im La ure der Verhandlung ahznllITlteullen Angeu-

seheine wird als Snclll'erstäncligel' verwendet: ................... . 

3\n .......... (i\lonnt) ........ J 92 .. 

.................... 
('. 

L. S. 

.... .... als Polizeistrnfl'iehlcl' . 

A HUHn' k Llllg, Dil' _FulgCHl dor Nicl..ülH~achttlilg dor Vorltlduug siehe aut' dur IUl c k S l' i I I', 

Den VOl'ladllllgsschein 1\'1' ........... /192 .. , huhe ich ühel'llOmmell. 

............. , ...... am .................. 192 .. 

Untl'1'schl'ift. 

Zugest.ellt dllrch ......................... . 

Zll1' BÜHehtullg'. 

\\'\~1l11 dl'l' Hl'sehllldi!:tle IlH1"I' dt'J' Y(~l'pJ'lidltUlig d!;~ pt.!','·,;{itllit:!lI'1I 1':1'
",dll'iJlI'IIS YUJ'j..\"tdtldrll Wlll'tl('. hoi der YorJulIlrllllug' jedot:ll - ohllu sieh elJ[~ehllldi~t'lI 
ZII liihllWII - nitlil (,1'~l'lH'illl. -wird tlns Poliz;cisll'nl'gl'riehl ~cill(\ VOl'rnhl'lIng YI-'l'fngl'1L lind i1ln 
/.Itl' Znhluu):!: df'l' Kosl(,11 YI'l'ptli(',lll(~IL dit, mit dl'l' YOl'l'i'thrllllg wh.' I' illl'nign tiPI' illlniliigOIl \\'1'
Llg'lIl1g (lei' Yur]wudlHug clltsl:11Hh'lJ sind. 

\Y<'I111 dpl'Hl's('hllldig'11' Hieh1 'l,1I1U lJl'l'si'lJlliclll'lI Er:->eheiut, I1 \'()l'jlJ'li('hlt'l 
W II rd L' und l)l'i dpl' rl'rlwntlh\up: \rmll'J' [I(,l'stjlliith (,l'! .. w!win[ no('h siell dur l'U (~iIJOll lk"'oll
IlIih~hligl(,1J \'01'11'('1('11 Hip,[: -wird (las Polizl·jsll'afg·urichl dil' VerhillJdlnug all(~h irl , .. ·:(·il1(,1' ,,\11-
WI' ~('lIheit t1l1l'/~hrnltl'Cll UlHl :mf (\nlllfl (\('1' ilufgPllOllllllt'II('n Bl·weist' /·n!stIH·hlpIJ, 

Dip YI'l'Hulwol'lIichkl!il oillf'1' tllln(\), flt'J1I Ho~dl1llt1igl(~l1 für dh· B..twlll:-:l"tllg(\11 df'1' (:III'/'-

11'f'!IIllg- im SilllH' dps (10S0tZ('s YÜTillll\\'orlU('!Lpn lind illir YO!']Hdllllg nielli ('I'~"whil\IU'Jll'lI d I' i! I P IJ 

!'PJ'SOIl (:'.Illll Hüispipl * fU dps G" A. XXXI: Jö'iO" M :~;) d(':;; (i" A" XX: lR~:I, ~ LI:! d(',,-
(L A.XlI: j8~)"f) hl'lll'leill d(l~ Polizl'islmfgl'l'it'hl nur (:nllld dl'l" zllr Y('/,I'ngllilg ~ll\]It'lldf'lI 
."\I1Jt<tllsplllllde HIlI1 Hl'\n'i~{'. 

\Vellu dOl' vorgl'ladmH' Pr[Yi.ll kln~\'r ZIlI' Vurll:tlldluilg w(~~I{'1' pt1rsüulidl pl':-wlu·iul 
llO('1t sil'h du!'<,]t ('im'lI Bovollllliichljg!plI Y('I'II'I'!('II HU'd !lud ~l'ill 1\'Pl'llhJeihnu niehl sdtoll \"oJ'hi'1' 
I'lllsellllldigt, winl liaS Polb:eis11i1I'g-el'ield illllll'llllll'll" dnll die KI,Q5C' f'nll('11 gebtsson wUl'Ilu" üas 
Yorfuhren l'ins!(·llpll IIlld deH ]ll'iridklih!"('l' zur Zi!lthl1l~" dl'!' nlll'iilliuPIl \rt'l'l':lhl"l'nsktl~lt'1I 
Y('J'JItlithl('ll. ,..... '-

,,\Yullll deJ' YOl'güladl'lJ(\ Ue~cllülligl,' ZIU' \"ol'ü:uJdlullg Ilkhl ul'sdJ(~iul~ ltUÜ sieh allel! 
Hicltl \'('I'lrelen Hinl, wird d<lf-; P()lii'('i~lj';trgej'i('ht :111 IlUhlllPIl , d:tn l'l' Hilf din .Uilwil'!i:lIng }H,j dl't 

YCl'll'oiuug' <leI' Anklage vl'rr.ithtcl; spio{,lI nlJgl'lHchl<~leu J!ri\';ltn'/'hllidll'IJ l\nSpl'llCh wird (bs 
Poliz('islrafgpl'ithl j('doeh ,lld' fil"tllld <1('.,'.; nillgl'l'C'icl!l('u (~('.''';lleh(·~ tllld dl..'l' 1':111' YOrfilgUllg 
slf..'h,·udell Aulwllspunldo lind J3l'\\'(litio huurloiI('I1 . 

'Y0l111 dcr YOl'gÜhlc101H' hl'UgO Zlll' VI'l"hillldhlUg zur fl'~lg('s('lzIl~l1 Zdl lJit'lli er:"w I H'i 1I I 
ll11cl s('hJ Alls11loilwl1 niehl. mit (·iUl·l1l 11'iI'Ugoll f31'Ilutl enisdlllldigl". wird ihn dilS PoliZf'b-;1 l'n 1"
g"pri{'ht VOll nnllelll YOl'l:tc1rlll und nll<'rdioR 1llil eillGr (lo!fhürill'u belugpn, die im li~aHo t1('J' CII
\'iuln'inglh:hkoH in ALTt'sl 11Il1ge\\'illldl'lt. werden kall11, allfiillig ihn \'Ol'J'iihj"('ll Ias:;;en HUt! ZII\" 
Znhltmg- (101' (lull1B Y(,l'huu(lmHill KOf-;l(1U yprl'flieldclJ" 

'Ycnu der \'ol'gpladonC' SnChVC1'Rt.iill11igc ZUI' ilng'c~el:doll Zeil nidd, C'J'sclwiul lll1d 
:-:t..'in Au:-;),leiholl nichl mit l'iUl'lll hiftjgell Grund C'uisehlll(ligl, ",inl ihn (las Po]izciRlrul'gf'l'iclli 
\"011 nmlOlH YOl'lntloll UlHl ülJcnlies lJlit Pll1(\1' Ofllfh,,:ll'afC' IH'lflg'on" flie im F:dlo (10,1' 1T1lf\illhl'ill~
IkIIl,/'il "in AJ'l'psl lllHl.{(''''tlllflpll WC'l'flpli l-anll, 

" 



VII. Statistif-lcheH Sannnelblatt. MUHtet' VI] 
("li ~ ;lO), 
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Jahl' ulld 
Eilllanfwhl 

7:altl dcr 
angezojgtell 

ßesellill
diglC'1l 

2 '" 
0) 1· 

Zahl dpl' l'l'l'SOlll'Il, 
iihel' tlie lJ:l(·.lt BePlldi
ijllllf\' des V(,l'rillll't'lI~ 
Illit J'pehtshiiCtiQlel' 

l~l;I"l'IJeidling l'ul';'plldc 
~tl'l1l'en I'l'l'hil~orl D 

1I'IInkll 

Wi('I'ipk 
dcI'Vpl'
Ul'leillpll 

~illd 

I' 

VIII. Berufungs
vorlage bericht. 

1. 

als Poli"cistl'afgcl'i,'ht 11. lllslallZ 

rUl'geleg't WJ' I3cUl'l<,[lllng in 11. fnslal17., 

13el'llfllllg I"i!:tell .,in: 

lIIlIst.el' VIII 
(zn ~ 57), 

........ "., .... , ...... ,., ............. , .... " ... ,', ... , . 

.. , ............. , .... , ........... , ..... , .. , ...... ,',., .. . 

... , ............ " .... ', ........... , ....... , ...... , 
VOll Gegcnstiindell, die die ~('Imld beweisl'll (sielt anf' die 

Übertl'etung bc"inltclll, w1ll'dcn hejgesdllossen: " , , , , , , , , , , , , , , 

......................................................... 

................................................. . 

" " " " " " " ., " ,1111 " " " " " " lD2" 

.. I, l'olizcbtrnfl'ieht81' 1. Instam, 

11. 

............................................... , ..... 
als l'olir.ciötrafg81'ieht. 11. Instanz 

\'Ill'gologt Wl' \\'cilerleilullg an .Iell 

~lilli"tpl' "wecks BCl1l'teilllng ill Ur. Illslam, 



Beru[lIng kgtl'1I eill: 

VC,ll GügellsUil1l1en, die die Schuld heweisen (siel! allf' dip 

Üherirctllllg heziehell), wmdcll heigclegt: , , , , , , , , , , , , , , , . , .. , ' 

......... , ....... , ......... '; ....... , ............. , .. 

•• , , ,. , , , •• , , •.• 11m •• , , •• , , , , . , , , [\)2, , 

als Pulizrislraf'ril'ldt'I' I. fnstall'l., 
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IX. Arbeitsbuch 

~41 

:\lui"\tel' IX 
(zu § ur)), 

in ÜbertretungRangelegenh eiten. 

I 
BemicJlllllllg Tag üer 

~\IlIll('['kl\ll",1 J~illiallf~ahl 
'dps Übcr-

des llli t dem Zuslc!lnllg Ulller,;('!Jl'it't 
Falle hefaßten oder der des 

ll'ntllllgs- Pulizeistral'- Ühcl'gahe ÜLH'I'lll'lllllers ' . n I 
t'allps gprif'hlps Post zu!' 

I __ I 
- - -- ----- - ----- - ------ - ---- ---

I 2 " ~, C) (1 I 
" 
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I 

.. l1Instcl' X 
X. Evidenzvormerk tiber Uber- (zu § 67), 

tretungsfälle, bei denen der lfiskal mitgewirld hat. 
Art der l\!itwirkuug 

~ Bewiclmwlg Bezei el III IIllg Anwendung 
'" des mit. der eiues Rechts-N der Ubor-
Q Angelegenheit tret.llllg UJ1(] 

~ ['seheilw n III illels gegen AIIIIll'rkllllg 
;3 hefaßt.en hei der pille 
~ Pnlizeist.raf-

Zalll (kr 
Yt'rlJalld-, Angelt'genheil Elltoeheitlullg 

~ g'l'ricldes lun/,' 
'-< 1. I H, 0 

'"'" In,s~a1lZ l~l1Sl,"nz 
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XIII. Ausweis. lIIustm' XlLt 
(zu * 84), 

als Polizeislmfgl'l'iehl, 

Ausweis für (las Jahr 192 . . . . 

übt~1' \'t~l'[!Jlegs- lIud Hudere UHLe1'hallskoslell, die alls <leul Vollzug \'011 Al'l'"sl

sll'afl'll an dlll'eh VOnVall.\lllgsbcbönleli VCI'lll'Ieillt' t'lltslullllcn SilH\ uml HIIS 

tltHIi Ü1JPI'II'<~l.llllgspallsdHl]P I}('zahlt \\'111'(1011: 

Tag 
\lud 

Monat 

::llüek
zahl 
der 
ß01-

Ing'Pll 

ZILsaLHllH~lI .. 

Aus- E1'sl)tzl.er 
gegehenm' 

---,~ - ----I 
! 

_____ 11 ___ - ---11----

nlJi\üglieli des "1'

seti\tell Bell'Ugs, , 

Vm'hleibl l'eine Aus
~'ah(' , , , , , , , , , , , 

<f 
I 

Zalll 

XIV. Aufforderung. 

"",","" 1\12"" Ü, 

:1:31 

.lHustcl' XIY 
(zn ~ 88), 

als Polizcislrafrieltlcl', 

A nff'ol'(le rllllg. 

kh f'Ol'dl'l't~ """"""',"""""',""',',',"""""','," 

, , , , , , , , , , , , , ' , , " !BP1'1lt', llest'hiiftigllug) ""',""""""" Eill\\'ohner 

"Oll ,,',"',""""""" ,ull', sich i\lll' AiJhiHltlllg' lie1' mil rcehlshilftigelll 

IJl'lt'il dpI' """,""""""""',',,',",""""," (Bezcic.llllllug tiPI' 

Bpltül'd,,) 

iib('I' ihn V(,l'ltÜllglell Al'l'l'sl.sl.i'Ufe 

bei tipI' r geferliglen ]3chül:de 1 
\ ::ltaalsrlllwallsdwJt ' 

ht'illl Iki\il'ksgel'iehl. f 

VOll ..... , ... ,. Tngelt ... , ., .. " Sllllllhlll 

alll ,""""',',,"',""',', (Tag) """""","',',"',", (Moliai) 

\'01'111, 
, , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , " j D'2, , " IJlII' --- 1,11 IIlt'ldcn, 

lHwhm, 

l<'iit' seiHe Ver[lllpglillg kanll Cl' selbst. Sorge I ragen ; \\'enll PI' lIieltt 

d;tJ'ül' sorgt, IJaI Cl' die Kostml der ihm vcmh['olglen r;ef'üng'nif'kosl Zll tmgt'll. 

"",'.','."""", :111l """,'.'""""" lH2"" 

Pol ize isll'llfriehlL' I', 
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,XV. Anweisung 
zum Vollzug' der Arre'ststrafe. 

Mustel' XY 
('l,ll ~ 8\1). 

Zald ."""""""",""" 1 \)2, , " ü, 

Anweisung zum Yollzug der Arreststrafe. 

(Be'l,ei~hnnng des mil tiPI' VOl'1lal!\Up tI,'S Vel'falll'cns 13l'll'Hnll'JI) """ 

, , , . , , , , , , , . , , " ,dn! allfgd'ol'(!prl, all , , , , , , , ... , , ' .. , ...... , ....... . 

(Beruf, Beschäftigung) .............. Ein\\'olnwl' \'01) ., ...... ", ..... , .. . 

im Gefängnis dieser Behö]'(!e pille A],l'est"traf" YOIl 

. , . . . . . . . . . . . . .. SlUlllll'll sofo]'1 ZII \'olbtl'l'('kl'll. 

TageJI 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. alll ..... , .... ,......... 1 Ui , .... 

Untl'l'sc!ll·il'I. 

Zm Zahl ........................ 192 .... Ü, 

Ich melde, daß Obgcnallnlel' dlC' A1Tuststrafl' \'011 

, . . . . . .. Tagell ............. ,...... Sl.ullllpll yom . 
\'1l1'1II 

(Monat) .................... (Tag) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Uhr ~-. naelllll. 

his ............................ (l[onaL) ........................ (Tag) 

vorlll. 
.. , . , ... , .. , ....... Uhr --- im Ilohönlliehell Gefülli\nif'se aiJgl']lllßt llal. 

nachm. L . 

Die zu ersetzenden UlIllH'haltskm;jpn hetragell ............. K .... h. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ltm .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192 .... 

........................ , ..... , .. 
lhl!C'l'sehrift . 
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XVI. Ersucben l\Iustel' XVI 
(zu § 90), 

um Vollzug einer Arreststrafe. 

JUehlung {les Vollzugs. 

ü. 
Zahl 

J 92 .. 

als Polizeisll'afgeri~ht. 

Ersuchen um Vollzug emer 
Arreststrafe. 

die Staatsanwaltschaft 
I~h ersuche --------

das Be'l,irksgericht 
in , ........... , ......... , ....... . 

~lll •....•......•...•... , ......... . 

Jahre alt .......... (Beruf, Beschäf-

tigung) . . .. ,Einwohner 1'011 ..... , • 

.... , . .. (Wohnort) .. , ........... . 

die mit angeschlossenem rechlskräf-

tigen Urteil der ........... (Behörde) 

. . . . . . . . . . . . . . verhängte Arreslslrafe 

von ....... Tagen ....... Stunden 

in dem unter ihrer ALlfsicht stehenden 

Gefängnis 'l,U yollslrecken und das ge

fertigte Polizeistl'afgericht "om Voll

zuge sowie von dem Betrage dpr aufge

laufenen Unterhaltskosten mittels des 

rechten Abschnitts dieses Ersuch

schreibens zu yersländigen. 

Den Genannten lasse ich gleich

zeitig überslellell (habe ich ang(miesen, 

sich beim .............. am ..... . 

.......... MOllat ............ 19 .. 
"orlll. 

Uhr --- zu melden). 
llarlllll. 

Unterschrift . 

Verständigung. 

Ich vel'slällllige ..... , ....... ,. 

, ............................... . 
. ............................... . 
(laß die mit rechtskräftigem Urteil 

Zahl ........ yerhängle Arreststraf'e 

yon ........ Tagen . . . . . . .. Stundell 

all ..•..•.......•......•.....•... 

•••••••••••• 0 ••••• '·············· 

Einwohner 1'011 ••••••••••.•.•••••• 

................................. 
. in der Zeit yom .............. Tag 

. . . . . . . . . . .. Monat ............ ,. 
vorm. 

192 ................ Uhr --- his 
nachm. 

. . . . . . . . . . .. Tag .......... Monat 
vorm. 

. ........... 192 .... ,. Uhr ---
nachm, 

in dem unter meiner Aufsicht stehen-

den Gefängnis vollstreckt. wmde. 

Die zu ersetzenden Unterhalts

kosten hetragen ... , ..... K .... h. . 
. . . . . . . . .. am .......... 192., 

Unterschrift . 

23 

-'I 
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Jahres-
und 

Einlal1fzahl 

1 

390/910 
Ü. 

392j910 
Ü. 

219/\)11 
Ü. 

XVII. Übersicht 
iiber die Arl'eststrafell. 

~ g rn 

~~ ,.. 
=' Be7-eiclJllllllg llel' Aktl'll, die dl'lI ::i ~ 

N :> Yollzl1g der Al'l'l'ststl'Hft'1l :::: 
<ll hescheinigl'll 8 :::: :::: 

~~ ~ 
~F-;<1l 

~1nP-; 
N 

2 3 

Meldung Zahl 3\)O.'/~ Ü. allS 1910 

2 ----

1 
Verslällllit;'llllg dlU'ch das Bezirko-

gericht 

Verständigung durch das Bezirks-
gericht 

-------_.- ,-------

:Meldung Zahl 210iß Ü. aus 1910 

, 

"'Inster XVlI 
(zu § 97). 

AlIl1Wl'kl111g' 

4 

2 monatliche 
Fristel'st l'cckung 

210/8 Ü. aus 1911 
Entspnmgen 
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NI'. 7. 

Geldgebarungsvol'schrift in Ubel'tl'etullg's
sachen. 

ZhkulaI'veI'ol'(lnung 
des ungarischen Innenministers Z. 127000 HUS 1903 an 

alle 'Munizipien, betreffend elie Schaffung eiller einheit~ 
lichen Dienstvorschrift für die Gebarung, Vormerkung 
und Verrechnung der Strafgelder. (Gehigl'bal'ungsyor-

schrifl in ÜlJertl'etungssachl'll.) 

(Auszug.) 
Dip auf die Gehanmg, Vormerkung und Vpl'l'ecl1ll1l1lg der Strnf~ 

geldel' bezügliche einheitliche Diel1styorschrilt, die ich nuf Grund 
des § 24 des G. A. XX: 1901 im Einvernehmen mit dem Finanz~ 
minister erlasse, tritt. am 1. Jänner des kommenden Jahres 
in Kraft. 

In ihren Bestil1lmungen gelangt der Grundsatz zum Ausdruck, 
daß einerseits die Strafgelder vor Zersplitterung hewahrt und die 
vielartigen V öl'merkl/ngen und Gddjoul'l1ale vereinheitlichL werden; 
sie enthebt die Behörden von der belastenden Pilich t zur Vorlage 
von Abschriften der Vormerke und Geldjournale sowie von langen 
Verhandlnngen, die mit den Rechnungsangelegeuheiten zusammeu
hängen; sie stellt die bisherig'e, ihrem Wesen nach seichte Arbeit 
der Überprüfung der Reclmungen lwi der Zentralbehörde ein und 
steigert dnrch die Überprüfung an Ort llucl Stelle die Wirksamkeit 
der Kontrolle. 

Auf Grund dieser Dienstvorschrift werden l)ei der Behand~ 
lung der Gplder uud bei der Lösuug damit zusammenhängender 
Fmgen in der Zllkunft im ganzen Lande einheilliehe Bestimmungen 
richtunggehend sein. Nur eille Eil1zelfrage blieb offen, die mit 
den örtlichen Verhältnissen so enge verknüprt h,t, daß sie zweck-

,mäßig nur dmch elie Ortshehördell geregelt werden kann. 
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Dies ist die Frage der richtigen Verwendung jener Beträge, 
die für Armenzwecke in die Kasse der Gemeinden (Städte) ein
fließen. 

Der Grund der Armut ist so verschieden, daß ihr nicht 
überall nach denselben Regeln abgeholfen werden kann; Art und 
Ausmaß richtig angewendeter Al'menhilfe bestimmen sich durch 
die Ursache der Armut' und deren besondere Formen, aber auch 
(lurch die örtlichen Verhällnisse. Hiezu kommt, daß man sich -
obwohl dies die allgemeine Regel ist - bei zielbewußter Al'men
hilfe nicht nur auf die Unterstützung der Erwerbsunfähigen be
schränken darf, sondern unter gewissen Umständen die Erhaltung' 
auch erwerbsfähig' er, aber infolge Mangels an Arheitsgeleg\'lnheit 
odel' aus anderen Gründen auf Unterstützung angewiesener und 
ihrer würdiger Personen ermög'lichen muß, 

Aus diesen Gründel1 sollen Betrüge, die 

(nur für Komitate) 

zugllnslen der Gemeinden (Städle mit geregeltem Magistrat), 

(nur für Stüdte) 

zuglll1sten einer Stadt 

(für alle) 

einfließen, nicht nur zur Unterstützung der alltäglichen Almosen
hedih'Itigen, sondern allg'emeinen Zwecken des Armen\yesens 
dienen und der Verminderung der Anlässe zu Gesetzesüber
tretungen in der IVeise nutzbar gemacht werden, daß sowohl 
Bettler als auch arme Arbeiter, Taglölmer, vermögenslose 
Stellungspflichtige usf. je nach Erfordernis unterstützt, die zu 
ihren Gunsten bestehenden Hilfsfoncls aber entsprechend \'erme11rt 
werdl'J1 können. 

(nur für Komitate) 

Im Sinne des § 18 der Dienstvorschrift ist daher der-Prozent
satz der zur Vermehrung der Gemeinclearmenfonds für Arbeiter 
und Taglöhner zu verwendenden Beträge festzusetzen; gleichzeilig 
ist betreffs Verwendung der den Gemeinden (Stüi:lten mit ge
regeltem Magistrat) gebührenden Betrüge mit Rücksicht auf die 
obgenannten und die bereit,; bestehenden Armenfonds das Nötige 
zu verfügen oder der nötige Auftrag an die Gemeinden (Stüdte 
mit geregeltem Magistrat) Zll entsprechender Verfügung zu richten. 
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(nur für Städte) 
Betreffs Verwendllüg der den Städten gebührenden Beträge 

ist mit Rücksicht auf die Al'men- und Hilfsfonds zu verfügen. 
(für alle) 

Eine nähere Erörtenmg des Inhaltes der Dienstvorschrift, 
die Hervorhebung ihrer wichtigeren Bestimmungen halte ich -
da sie selbst entsprechende Anleitung bietet - für überflüssig. 

(nur für Komitate) 
Nur betreffs der Inanspruchnahme des Scheck- und Clearing

verkehrs der Postsparkasse mache ich aut Folgendes aufmerksam: 

Die wirkliche Vereinfachung der Zahlungs- und Ver
rechnungsarten ist der Scheckverkehr, die Vervollkommnung' dieser 
Vereinfachung jedoch die Clearingeinrichtung. 

Wenn es sich daher um die gründliche Verbesserung des 
dcrzeit veralteten Systems der Gelclgebarung und Geldsendung 
handelt, ergibt sich von selbst für diese Zwecke die Verwen
dung der durch den Scheek- nnd Clearingverkehr ergänzten 
Eill1'ichtung der Postsparkasse. 

Die Oberstuhlrichter, auf deren Schultern die Last der 
bisherigen Geldgebarung am schwersten lag, werden auf Grund 
des § 36 des G. A. XX: 1901 und des § 6 des G. A. III: 1902 
ohne Bedenken zur Anwendung dieses Systems verpflichtet. 

Das auf Grund dieser Dienstvorschrift zn verwirklichende 
System befreit die Oberstuhlrichter von allen Las(en und Gefahren, 
die mit der unmittelharen Übernahme, Verwahrung und Geharung 
der Gelder Hand in Hand gehen, weil für sie die Postsparkasse 
die Geldgeharung besorgt. 

Die Direktion der Postsparkasse wird die Oherstuhlrichter 
in den Scheck- und Clearingverkehr aufnehmen und für sie, als 
für Polizeistrafrichter, ab 1. Jänncr des kommenden Jahres ein 
Konto eröffnen. 

Zur Ausstellung (Fertigung) der Schecks ist !iur der Ober
stuhlrichter oder sein gesetzmäßiger Stellvertreter herechtigt. 

Im allgemeinen sind die Oberstuhlrichter anzlrweisen, ~ich 

wegen allfälliger Aufklärungen, die im Zusamlllenhang'e mit der 
Inanspruchnahme des Postsparkassen verkehres stehen, unmittelbar 
an die Direktion der Postsparkasse zu wenden. 

Vveiters sind sie zu belehren, daß bei der Postsparkasse 
'eine Stammeinlage von 100 K unberührt verbleiben muß. Auf 
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diesen Um'5tand müssen die Oberstuhll'ichter hei Überweisung
oder Anweisung (§ 13) .del' eingelaufenen Beträge immer ·achtüll, 
so daß sie die Weiterleitung (Überweisung) an die Bestimmung's
orte nur dann verfügen, wenn auf ihr Konto über die 100 K 
hinaus, die unberührt zu bleihen haben, wenigstens 500 K (§ 13) 
eingelaufen sind. 

Diese Instruktion vel'lalltbare ich nicht nur im "Belüg'yi 
Közlöny", sondel'll ühermittle demnächst eine entsprechende Anzahl 
von Exemplaren zwecks Beteihmg und entsprechender Anweisung' 
der interessiel'ten Behörden. 

Die im § 13 del' Vorschrift erwöhnten Erlagscheine werden 
den Polizeistac1thauptleuten - sofern sie nicht Kontoinhaber sineL 

durch die Zentralstaatskasse übel'schickt werden. 
(nur für Komitate) 

Die nach Muster E und F der Instruktion anzuf'ertig'enden 
Dmcksorlen, die mit Hücksicht auf die Postspal'kassengebamng im 
ganzen Land in del' gleichen Größe und FOl'lll angefertigt werden 
müssen, ,yerden den Obel'stuhlrichtel'l1 durch dip Postspal'kasse 
gleichzeitig mit der Verstündignng' in entsprechender Anzahl ZUl' 

Verfügnng gestellt werden. 
Für die Herstelhmg der übrigen in der Instruktion enthaltenen 

Drucksorten und Gebarungsbücher haben die helreffenden BelJördell 
selbst Sorge zu tragen. 

(nur für StäcHe) 

Für dIe Herstellung' der übrigen in der Instruktion ent
haltenen- Drueksol'tell und Geharungshüeher haben die Polizeistadt
hauptleule selbst zu sOl'gen. 

Veror(lnung (lcs ungarischen Illnenmillistcrs, 
Z. 127000/190B. 

Vorschrift über die Gebarullg, Vormerkung uud Ver
reCllll1mg verwaltllngsbehördlich bemessener GehlstrafeIl, 
Verfahreuskostellersiitze, Scbadenersatz- oder sonstiger 
FOl'derungsbeträg'e, Geldbußen, endlich (leI' aus der Ver
wertung eingezogener Güter (Tiere und Gegeustihule) ein-

fließenden Beträge. 
Anmer k ung. Blieh auch nach Einführung des nemm Polizei

strafl'el'fahreus (Vdg. 105000/Hl09) in Kraft. 
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Vormerkung. 

§ 1. 

(1) Zm ÜI18l'siclll der ill Ühertl'etungsfiillen festg'esetztel1 
(Geldstrafen, Verfalmmskosten, Schadenel'satz- oder sonstigen Forde
Tungshelräge und im Laufe des Verfahrens bemessenen Geld
bußen dient ein Vormerk nach Jtlustel' A zum Gehrauch für je 
ein Jahr. 

(2) Die einzelnen Bogen dieses Vorll1erkes sinc1mit fortlaufen
den Zahlen zn versehen und 'mit Bindfaden zu dnrchheften; die 
Enden des Bindfadens sind mit dem Amtssiegel zn befestigen. 

Anmerkung. L Gehlhußcll, die nicht im Laufe des Ühpr
tl'ctnngsverfahl'ens yerhängt. wurden, sind yollständig abgesondert zn 
"'eharen. Vdg. des 1. i\L, Zahl 1\)466/1904. 
" 2. AllfGrllud cles § 4 des G. A. XXXVIll:18ß8 yerhängte Sehul
\' e r s ä IlIU 11 is s tr a fe n gehören ni eh t nnter die Ühel'tretul1gsstrafgeldpr. 
VIIg. rIes I. i\I., Z. 250[/1904. 

Führll ng der Yonnerknng. 

§ 2. 
Die Vormerkullg fühet in Bezirken der Oberstuhlrichtel' 

,oder der Stuhlrichtel',. in Munizipalstüdten und Städten mit 
geregeltem :Mag'istrat der Polizeistadthauptmann oder dessen 
-Stellvertreter, 

AHm e r klIng. Dm' Obel'stuhll'ieltter kann hiomit auf eigeJle Ver
antwortung auch einen anderell Beamten des Oherstllhlriehtel'amtt''; 
hetrauen. (Vdg. des 1. i\f., Z. 6750/1904.) 

, in Großgemeinden der Notär, 
I in Kleingemeinden das vom Oberstuhlrichter heauftragte 

JVlitglied der Gemoindevorstehung. 
Anmerkung. In KIeingemeillden kann auch der Kl'l'islIo!ül' 

heallftragt werden. (Vdg. des I. M., Z. 6750/1904.) 

Eintragungfw in <len VOl'merlc. 

§ 3. 

(1) Gel<lstrafen, elie festgestellten Verfahrenskosten, Schaden
el'satzheträge und Geldbußen sind, wenn das Urteil (die Ent
scheidung) in Rechtskraft erwachsen ist, in der angegebenen 
Reihenfolge in den Vormerk einzutragen. 

(2) Von dieser Regel sind die Fälle ausgenommen, in cleneJl 
.die Urteile erster Instanz nach dem Gesetz ohne Rücksicht auf 
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die allfällige Appellation vollstreckhar sind. In diesen F~illen ist 
die Eintragung im Zeitpunkte der Verlautbarung (Kundmachung' 
oder Zustellung) vorzunehmen. 

(3) Ein Schadenersatzbetrag, der einer Privatpartei zukommt, 
ist, wenn ihn der Verurteilte hei der Verlautbarung des Urteils 
gleich erlegt, in den Vormerk nicht aufzunehmen. Dieser Umstand 
ist jedoch in der Spalte "Anmerkung" zu erwähnen. 

(1) Die allfällig aufgelaufenen Kosten <leI' Zwang'svollslreekung 
sind in der Spalte "Verfahrenskosten " nachträglich einzutragen. 

(5) Die erfolgte Eintragung ist vom Führer des V ormerizs 
unter Ansetzung der Postnummer auf das Aldensl.ück mit seiner 
Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zwecke kann ein Stempel 
mit folgendem "Vortlaut benützt werden: 

"Im Geldvormerk ............ 192........ unter Post-
nummer: ............. C'ingetragen". 

Unterschrift. 
Anmerkung: 1. Die Verfahrenskosten sim] unler allen Umstäl1l1en 

in die entspreehellllen SpalLc·ll des VormeJ'kes einzutragen. (Vdg. des 

I. nI. , Z. 13\J44!1D04.) 

2. Im Falle gcmeimamer VeruJ'leihlllgell sind die Verfahrenskosten 
lind die Schadcllersalzbel.J'ilge in der Spalte "Anmerkung" einwLragen, 
unrl 7"yar bei jedem Vcr\ll'leiltell itJI yollen Bctl'age, wobei imlller auf 
die übrigen Posten Bezug geollllllen werden lllUß. In den elllsprecIJenden .. 
Spalten jedoch sind nur die tatsächlichen Abzüge einzusetzen. (Vllg. des 

I. M., Z. 16871/1904.) 
3. IVenn die Verantwortlichkeit des Familicllhauptcs, Vormunües etc. 

für den durch ForsLfl'e\'('1 entstandenen Selmden llnd derlei Kastell auf 
Grund des § 8D des G. A. XXXI: 1879 ausgesprochen wurde, ist dies in 
der Spalte "Anll1erknng" hel'l'Ol'zuheben. (Vdg. des I. M., Z. 26601;1\J04.) 

§ 4,. 

(1) Der Vormerk beginnt mit der Postnumlller t; die Post
nummern folgen in ununterlJroclHmer Reihenfolge bis zum Jahres
sehluß. 

(2) In dem Vormerk erbiilt jede vermteilte (mit einer Geld
buße belegte) Person in der Regel eine besondere Postnummer. 
,Velln sich das Urteil (die Entscheidung') auf mehrere Personen 
hezieltt und hezüglich nUN Vt:rurleilten im se1lJen Zeitpunkt in 
Rechtskraft erwächst, erlmlten sie alle eine gemeinsame Post
nummer, und z,var derarl, daß 11\ll' der Name der im Udeil (ill 
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der Entscheidung) an erster Stelle genannten Person unter 
llesonderer Postnummer eingetl'agen wird, die Neunen der übrigen 
dagegen unter derselben Postllummer, jedoch neben der Post
nummer unter entsprechender Buchstahelihezeiclmullg (zum Beispiel 
17/a, 17/h, 17/c) in je t~im' besondere Zeile eingeh'agen werden. 
IN enn das Urteil (die Entscheidung) bpzüglich der Verurteilten iu 
yerschiedenell Zeitpunkten in Rechtskraft erwüchst, erhält jeder 
C'inzelne Verurteilte eine besondere Postmulllner, jedoch muß in 
Spalte "A~lmerkung" wechselseitig auf die Postnnmmern der 
ührigen Verurteilten Bezug genommen Werdell. 

. (3) "Venn der Vormerk am Ende des Jahres abgeschlossen 
wird, müssen die rückständig verbliebenen Beträge postenweise in 
rlen neuen Vormerk übertragen werden, wohei die Post nummer 
(les alten V ormerkes untel' der Postnummer des neuen V ormerkes 
(als Bruchzahl) angemerkt wird. 

Ein zahlung. 

§ 5. 

(1) Sofern ein Gesetz für die Erfüllung' 
yerpflichtung' keine andere Frist festsetzt, 
Verfahrenskosten (Schaclfmersatzbetl'äge) sowie 

einel' Zahlungs
sind Gelclstmfen, 

Geldhußen bei 

sonstiger Zwangsvollstreclm11g' binnen 15 Tagen nach dem Tage, 
an dem das Urteil (die Entscheidung) in Rechtslo-aft erwachsen ist, 
(~inzuzahlen. Die El'f'üHungsfrist ist. im Urteil (in der T~ntscheidung) 
ausdrücklich zu bezeielmel1. 

(2) Übel't.retungsstrafgelder, Verfahl'enskostel1, Schadenersatz
lleträge und Geldbußen sind, We]111 sie beim Oberstuhlrichter 
zu erlegen sind, in der Regel im ,Vege der Postsparkasse (§§ 7 
und 8), heim Polizeistadthauptrnann der Munizipalsti'Ldte und 
(:el' Städte mit geregeltem Magistrat, sowie bei Gemeindekassen 
11l1111ittelbar oder mit Postanweisung einzuzahlen. 

(3) (Belrifft samt ~Iustel' B 11Ul' Budapest.) 

(1) Über unmittelbar eingezahlte Beträg'e is t der Partei eine 
Q Llittung auszustellen. 

An m e r k un g. Übel' UlJllütlellJar eingezahlte Belräge muß auch 
d~r OherstullhiehtE'r Quittullg'ell ausstellen. (Vtlg. des 1. M., Z. 482jl\J04.) 
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J'ostspRl'kassellg'l'barUlIg' der Oberstllhlrieltter. 

§ (). 

• .. (I), Die' Oherstnhlrichter heSOl'gell elie Yel'lnlltullg' dl'l' 
Jll UJJertretullg'sfällen einfließenden Strafgelder, VerfahrenskostelI. 
Schadenersatzbeträge und Geldbußen, sowie die hieraus geleisteten 
Ausgahen im 'Veg'e der Postsparkasse. 

(~) Zu diesem Zwecke treten alle Obel'stuhll'ichter als Konto
inhaber in dE'n Scheck- und Clearing:verkehr der Postsparkasse eill. 

Anmerlnlllg'. Die (l11l'eh drn OJH'l'stuhlriehlpl' um! die Polizpi
si,lIlthauptleutc ansgestelltpll Schecks sind ehenso wie die Ausstellung' 
dpl' S('heekbüchcr gphühl'enü,ci. (Vdg', (les J. .1\I., Z. 132112/I\105.) , 

Einzahlulig im W'ege der Postsparkasse. 

§ 7. 

(I) Der Oherstnhlricht.er übergibt oeler schickt der Partei 
:naclt En\'nchsen des Urteils (fler Entscheidullg) i 11 Rechtskraft 
oder llach Kumlmachung (8 3) eillen El'!agscheilJ, in dessell 
Spalten (Hestäligung, Erlagschein und Buchullg's]mpon) c1Pl' eillzll
znblellC1e Betrag angeführt sein muß, 

Anmerkung', Im Falle gPIIlPiJlö<lnwr V'H';u''''illllJo' iöl illl Er!.jO'-
I ' , " '" 

S,' lPlIl ,Jcner Belmg allZnfü.hren, der YC'l'llältllislllM\'g mit' rl(;n pillZehlPll 

Vprul'teilten entfällt.; welehel' Erlagsrhein und üller wcll'hC'n Bl'il'[jO' (lC'lJ I 

pinwlneu zu ühergeben ist, bängt dayon ab, in \\'l'kItCIIl VerhäÜnissp' 

die Verurteilten ihrer Zahlullgsverpflichtung llaelJgl'k()II11lll'll sind, (Vdg, 
des J. M" Z, 15\l\l,j./l \l04.) , 

(2) Auf der Rückseite des Erlagscheiues ist die mJtsprechelldl) 
Postlmmmer des Gelclvormel'kes und del' einzuzahlende Betrng 
nach Posten geg'liedert 

(Strafgeld ..... , ... , . . . , ....... K .... h 
Yerfabrenskosten ..... . 

'" ••••• j " '" ." 

Schadenersatz ........ '. . . . . . . . . . " .... " 
Gelc1buß e ............ . ......... " .... " 

zusammen ......... K .... h) 

:allzum0rkenllUc1 unter diese Angaben der Amtsstempel anzu
setzen. 

Anmerknng'. Diese (anillichen) EYidenzdaten fallen nicht unlel' 
die Mitleilungsgebühr von 5 Hellern; schreibt jedoch die Partei eine Mit

leilung auf die Rückseite (les Erlagscheines, so fällt diese ur.ter (lie 
t+phühr. (Vllg. des l. fit, Z. 234\l/1904.) 

3ß3 

(:1) (Betrifft BudapesL) 

(I) 'Venn die Partei ihrer Zahlungsverpflichtung' in der im Urteil 
,(in der Entscheidung') festgesetzten Frist (§ 5) nicht nachkommt, 
muß ll11Vel'züg'lich die Eillll'ei]Jung' verfügt oder die GemeilHle
vorstehllng' (das ZW3.lIgsvollstreekungsorgan) zur Eintreibung auf
gefordert. allfällig' die zm Eintl'eilml1g' zlIstünclige Behörde darum 
ersucht wel'den; eier J\ nfforderung (dem El'sucheu) ist ein en t
.sprechend ausgestellter Erlagschein allznschließen. 

(f») Hat die Partei (Gemeinclevorstelll1llg, Zwangsvollstl'eckung's
organ oder Behörde) den Betrag' mittels des Edagscheines, elCH 

sie unterschreibt, bei der Postspa,rknsse eiug'ezahlt, so erhält der 
'Obel'stnhlrichl.er hievon aus dem ihm zugehenden Kontoauszug 
;und dem beigeschlossenen Erlag'schein Ke1111tnis. 

Unmittelbare Einzahlungen heim Oberstuhll'ichtel·. 

§ 8. 

Der Oherstuhlrichter ist verpflichtet, ,veml die Eill
:zahlullg ausnahmsweise ulHnittelhar bei ihm geschieht, den ein
.gezahlten Betrag in der Reg'el noch 3.m seIhen Tage - spätestens> 
,am darauf folgenclen Tage - mittels El'lagscheines auf sein 
,eigenes Konto hei der Postsparkasse einzuzahlen. 

Anmerkullg'. Dip an eiurlll Tage unmittelbal' eillg'czahltcn Be

träge fliln,t der Oberstuhlrichter mit einem El'lagscheine (101' Poslf'jlal'

kasse ab; er muß jedoch auf dessen Rückseite die entsprechendlm 

Postnnmmern des Geldyormerkes anführen. (Vdg, des 1..1\L, Z. 25721/1\JO-L) 

(Die folgenden Absätze samt 1\Iuster C beziehen sieh nill' 
:auf Buc1apest.) 

Geldfou l' 11 n1. 

§ 9 . 

Das Geldjoul'llal des Ober slllhll'ichters, des Polizei
:stadthauptmannes (einer Mnnizipalsladt und eineL' Stadt mit 
geregeltem Magistral) lInd der Gemeinde ist ein auf ein Jahr 
gültiges Buch (l\iustel' D.) 

(2) (Bezieht sich nm auf Budapest.) 

(3) Im Geldjoul'llale beginnen die Postnummel'll mit 1 und 
,:folgen in ununterbrochener Reihenfolge his zum ,Tahresschlusse. 
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Führung des Geldjournales. 

§ 10. 

(1) Das Geldjournal 
in Bezirken durch 

Stellvertreter), 

wird geführt: 
den Oberstuhlrichter (oder dessen 

in Mllnlzipalstädten und Städten mit geregeltem Magistrat 
durch den PolizeisLadthauptmann (oder dessen Stellvertreter), 

in Gemeinden durch den GemeindekassieI;. 

An 111 er k un g. Der Oberstllhlrichter oder dessen Stelhertretel' 
ist vel'llflichtet, clas Gelc1journal persönlich zn führen. (Vdg. des 1. .fiI., 
Z. 6750/1904.) . 

. IV:nn der Gemeindekassier zur Führung des GeltljourJlals unfähig 
Ist, hat !Im rler Gerneinde(Kreis)notär zn unterstützen. (Vllg. des 1. .fiI. 
Z. 6750/1904.) , 

Vorschriften üher die Führung des Geldj ournals. 

§ 11. 

(1) Die eingeflossenen Geldstrafen, Verfahrellskosten, Schaden
ersatzbeträge und Geldbußen sind im. Zeitpunkte der Einzahllmg, 

. die hieraus bewirkten Ausgaben im Zeitpunkte der Auszahlung' 
sofort in das Geldjoul'llal einzutragen. 

(2) Der Oberstuhlrichter trägt die auf dem vVege der 
Postsparkasse auf sein Konto eingezahlten Betrüg'e, "wie auch die 
durch die Postsparkasse mittels Schecks bewirkten Ausgaben, 
dann in das Geldjol1l'llal ein, wenn . er den Kontoauszug erhält 
in dem die eingezahlten Betrüge zu seinen Gunsten, die' aus
gezahlten Beträge zu seinen Lasten gebucht erscheinen. 

Anmerkung. Dieses giit auch bezüglich jener Beträge, die die 
Parteien ausnahmsweise umnittellJar beim Oherstnhll'ichter erlegt haben 
(§ 8), tlie daher tler Oberstnhlrichter selbst der Postsparkasse ~hgeführt 
hat. (Vtlg. des I . .fiI., Z. 129566/1903.) 

(3) (Betrifft nur Budapest.) 

(.1) Die Erlagscheine sind als Beilagen der entsprechenden 
Geldjournalposten zu behandeln; die von der Postsparkasse ein
gelangten Kontoauszüge sind sorgfältig' aufzubewahren. 

(5) Die durch elie Postsparkassengebarlll1g auflaufenden 
Kosten. sind im Geleljoul'l1al in der Spalte "Andere Ausgaben", 
die von der Postsparkasse gewonnenen Zinsen indessen unter 
dem Titel "Andere Einnahmen" zu verbuchell. 
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An III e l' kuug. ~Wenn rlie GehaL'llllgsausgahell in den Zinsen der 
Postsparkasse keine Bedeckung finden, ist deI' fehlende Betrag aus dell1 

Allltspauschale der Behörde zu ergänzen. ~W enn jedoch die Spalte 
"Amlere Einnahmen" am Jahresschluß einen Hest ausweist, ,wird dieser 
nicht lmler die Zentralstaatskasse und die Gemeinden verteilt, sondern 
in das GeldjoUl'nal des kommenden Jahres übertragen. (Vdg. des 1. 1\1., 

. Z. 5173/1904 u. 16055/1904.) 

Eintragung der Angaben des Gelcljournals in den 
Vormerk. 

§ 12. 

(1) Der Oberstuhlrichter und der Polizeistadthaupt
mann der Munizipalstädte und Städte mit geregeltem Magistrat 
trägt die eingeflossenen Beträge gleichzeitig mit der Eintragung 
in das Geldjournal in den Vormerk ein. 

(2) vVenn die Angaben des Geldjournals in den Vormerk 
eingesetzt wUl'den, schreibt der Führer des VOl'merkes dessen 
Postnummer in das Geldjoul'llal und merkt die Angaben übel' 
die Empfangnahme gleichzeitig auch am bezüglichen Aktenstück 
(Urteil) vor. Zu diesem Zweck kann ein Stempel nach folgendem 
Muster verwendet ~\Yerden: 

. .......... K ...... h wurden unter PostnU1lll11er ..... . 
des Geldjournals 192.... in Empfang gestellt. 

Unterschrift. 

(3) (Betrifft nur Budapest.) 

(Je) In Gemeinden muß das Geldjournal dem Führer des 
Vormel'kes monatlich zur Eintragung der eingeflossenen Beträge 
in den Vormerk übersendet werden. (§ 2). 

Übersendung der Geldstrafen und Geldbußen an ihreIl 
Bestimmungsort. 

§ 13. 

(1) Der Betrag, der von den eingeflossenen Geldstrafen ver
hleibt, nachdem auf' Grund der geltenden Bestimmungen die 
Kosten gedeckt sind, sowie die im Laufe des Verfahrens bemessenen 
Geldbußen gebühren je zur Hälfte der beteiligten Gemeinde 
(Stadt) und dem Etat des Finanzministers. 
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(2) Sohald ZUSamml'll au,-; dCl'arligl'1l Bel1'ägen Illltl <1en1:. 
dlll'ch die Vel'\YPl'tung eingezog('uer oder herl'pl1losl'r Gülel' ein
g'egangenell Geldern (8 16) lwim Ohel'sluhlrichtpr oell'r beim 
Polizeistaelthauptmann einer jHunizipaJstadt odc'r SLadt mit 
gereg'eltem Magistrat wenigstens 300 K angesammelt sind, ist ~!ie 
ei~le Hülfte an die, Kasse der lJetdligtm Gemeinde (Staelt) zu 
leIten, die andere an die. Zentralstaatskasse zn sehicJwll, 

(3) Am Ende des Rechnungsjahrl's sind die eingeflossenen 
Beträge auch in dem Falle an ihren Bpstimmungsort zn leiten. 
wenn si(~ nicllt 500 Kausmachen, ' 

Anmerkuug. Da in th'l' Postspnrkm;se eille Stalllllleilllage YOli 

JOO Je ullbcrührt zu hleiben hat, muß hierauf bei An- und Übcr
weislillgl'll geHehtet. ln'rdeJl und durf erst claull yel'/'ügl w(,!'llen welll] 
[JOO Kübel' tlie;:<' [00 K au!:!'('Snllllnelt siJHl. (V(l~', (les 1. M., Z. 127000/1903, 
Abselillitt 21-.) 

Die Stnlllillpinlagp YOll JoO K ist StL~ts lln!Jt'rührt zu lassen und 
Ilaeh AJJsehlllJl tlt's GPldjolll'1lals in tlllS Geldjolll'llal des kOlllmenden 
Jahres als .Rest ZLL übel·[m!:!'ell. (Vdg'. des J. M., Z. 12\J[JG(jjUJU3.) 

(1) Der Oherstllhlriehtel' schickt sowohl die der Zentral
staatskasse als auch die elen Gemeinden gebührenden Beträge 
durch die Postsparkasse. 

(Siehe Anmerkung im § n.) 

(5) Die Überweisung an die Zl'lltralslaalskasse geschieht 
der.art, daß der Obel'stnhlriehü'l' den Sdwck, den er den allge
lllell1en, Postsparkassenvorschriflell gemäß ausfüllt, unterschreibt 
und mit dem Amtsstempel yel'sidJt und diP nach lUUStCl' E 
lmsgestellte "B e stü ti gu ng lln cl Üb erwe i sUllg s y ers tän di gung" 
anschließt; in diese trägt er elen zu üherwl'isenc1en Betrag mit 
Zahleu und Buchstaben sowie den Gegenstand cles üherwiesenell 
Bdrages (ÜberiretungsslrafgfJd, \Vert eingezogellPr und herren
loser Güter) ein; die Bestätigung und elie mit seiner Uuter,schrift 
yersehene ÜberIYeisungsyerständiguug heftet er an den Scheck 
unel sendet ihn im roten Umschlag nnmillelbal' der Postspat·
kasse pin. 

(6) Di() Po,-;tsparkassu übel'sehrpibt den ([pr Zentralstaalskasse 
g('hühremlell Betrag, inc1l'l11 sie gleichzeitig das Konto. cll's Ob('1'
::itl1hlrichters lJelastel, im ClearingYPl'kelll' auf die Zentralstaats
kasse und yprstü~ldigt diese hievon durch Kontoauszug samt 
allgeschlossenel' UherIYeisungsverstäncligung·. Die, dem Scheck 
<lllgesclIloss<'!1e Bestüligut1bo' bo'eht an den Oherstuhll'l'clltel' .. I zuruc \" 

367 

der sie als Beilage Zlll' betreffcnden Ausgal>enpost des Gelel
jou1'llals aufbewahrt. 

(7) Dem Scheck, der auf eilllm fÜl' eine Gcmeiude lwstill1l1lten 
Betrag lautet und der ill gleicher 'V eise der Postsparkasse ein
zuschicken ist, schließt der Ohersl.uhll'iehll'r eine nach Jlluster F 
ausgestellte 
g'Ullg'" an. 

"Bestätigung llllc1 All\\' ei sungsyL'l'S tündi-

(~) Die Postsparkasse läßt die "AlI\Yl'isuJlgsY(~l'ständi

guug';< zugleich mit der Zahlungsanweisung cllll'clt das v8rmiltelnde 
Postamt der Gemeinde zustellell; die Bestätiguug jedoch schickt 
sie dem Obersluhll'ichtel' zurück, der sie als Beilage der hetl'l'f'fendel1 
Ausgabenposl des Geldjoul'l1uls verwahrt. Auf elieselbe Art ist zu 
verfahren, wenn der Ohel'sluhlrichter Auszahlungen an einzelne 
Pl'ivatpnrteiell zu Lasten sc'ines Postspal'lcass(~l1koJltos von limmt. 

(u) (Betrifft Jllll' Budcllwst). 

(10) Der Polizeistadtlwuptmaull einer 11'Iunizipalstadt oder 
Stadt mit geregeltem Magistrat liefert den der städtischen Kasse 
gebührenden Betrag mitte1st GegelJquittung ab, elen der Zentral
staatskassp gebührenden Betrag jedoch zahlt er mitt(~ls Erlag

::icheines ein. 

(11) (Betrifft 11tH' BlH1<ll)('St.) 

(12) Gemeindevol'stehul1g'en, die mit dem ,Virkungskreise 
des Polizeistrafrichters 1. Instanz ausgestattet sind, verreclllll'n elie 
Hälfte der Übertrdungsslrafgelcler halbjährig - am El\Cle der 
:Jlonale Juni um1 Dezf>mber - zugunstl'n der Gemeimlekasse; 
die anclere Hälfte schicken sie gleichzeitig mit Postanweisung der 

J Zentralstaatskasse (allfällig mit Erlag'schein) und YPl'merken auf 
dem Kupon, daß der eing'eschickte Betrag in der.. . Hälfte 
dps Jahres an Übertl'etung'sstrafgeldel'l1 eilIgeflossen ist. 

An 111 er k u II g'; Die Verfahrenskostcll lind s.,chaüeIlscrsalzhcträge 
sind den Berechtigten, sohald ,;je einget10sscn sind, olme Verzug aus- , 
znzahlen. (Vdg. des J. M" Z. ß75Uj1904 uml J G9!HjHJ04.) 

Dpr Staalskasse gebührenüe Belräge Sillll nieht unmiUelbar an 
(lie Zelltralslaalskasse zu adressieren, sonderll im \Vage Postspai'kassen
dl'pols mittels Postanweisung mit folgendem 'W Ol'tlaut ahzuschickell: 
"An die Zelltralslaalskasse. ÜI)(,J'tretungsstrafgclder zug'unsten der 
SdlCclcnll111ll1pr ....... " Auf <1l'1ll Kupon der Post.amyeisung ist anzu-
führen, in lYelehem Halbjahr der eingesehiekte Betrag einget10sscll ist. 

(Vdg. des 1. M., Z. 91418/190G.) 
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BesUltiguug der weggeschickten (ausgezahlten) Beträge. 

§ a. 
(1) Die Zentl'alstaatskasse, die städtischen (Gemeinde) Kassen 

und Pl'ivalparteien sind verpflichtet, über die von ihnen üher
nOJllmenen Beträge der auszahlenden Behörde (Kasse, Amt) unver
züglich ordnungsmäßige Quittungen einzuschicken oder zu über
geben. 

(2) Auf Quittungeu, die von· öffentlichen Kassen ausgestellt. 
werden, muß auch die Post des Empfangsjournals . allg'emerkt 
werden, 

VOl'merk und Geldj ournal üher eingezogene und herren
lose Güter. 

§ 15. 

(1) Der Führer des Vonnerkes (§ 2) trägt die in vel'waltungs
hehördliche Geharullg illJernoll1menen eing'ezogenen, verpfändeten 
oder herrenlosen (G. A. XII: 1894) Güter (Tiere und Geg'el1ställde) 
im Zeitpunkte der Übernahme sofort in den Vormerk der ein
gezogenen und ht:l'l'enlosen Güter (l\Inster G) ein, indem 
pr kurz die wesentlichen Erkennungszeichen beschreibt. 

(2) Die aus der Verwerhmg einfließenden Beträg'e sowie die 
claraus bewirkten Ausgaben sind in das Geldjournal der ein
gezogenen und herrenlosen Güter (l\Iuster H) einzutragell. 
Das Geldjoul'l1al muß zur Eintragullg der darin enthaltenen Daten 
und Postnummel'll in den Vormerk gleichzeitig mit dem Geld
journal (Muster G) dem Führer des VOl'merkes mitgeteilt werdelL 

Anm e r k an S·. Absatz 1 findet Anwendung, unter welchem Rechts
titel immer auch elie EillZiehung erfolgt ist. (Vdg. (les 1. M., Z. 141G9j1904.) 

Unter "elle herrenlosen Güter können 'Fllndgeg'cnstände nicht ein
gereiht werden, sondern nur solche Tiere uud Gegenstände, die illl 
G, A. Xll: 1894 über die Fel(l\\'irtschaft uud Feldpolizei und in der Dmch
fübrullgSl'erordnung als solche bezeichnet wt'rlieH. (Vdg. des 1. M., 

Z. 2iJ01/1904.) 

Die l+elJal'llug, Ahfü1Jl'llng' us\\'o der im Ahsatz 2 erwähntcll 
Be~räge ist Pflicht jener Behörde, bzw. Gemcindeyorstehullg, die die 
in Rede stehenden Güter in Gebarul1g' übel'llalllll. (Vdg. des 1. M., 
z, 5173/1D04,) 

.p 

I 
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BesÜmmung der Beträge, die aus der Verwertung' ein
/{ezogener oder herrenloser Güter eingeflossen sind. 

§ 16, 

{1) Aus deli Betrügen, die aus der Verwertung eing'ezogener, 
verpfImc1etel' oder herrenloser (G. A. XII :' 1894) Güter (Tiere und 
Geg~:nsläncle) eingefloss('n sind, sind VOl' allem die Ausgaben zu 
decken) die auf gültigen Verfügtmgell heruhen (einschließlich der 
Befriedigung des Eigentümers, im Falle er sich innerhalb eines 

Ja11l'<'s meldet). 

(2) Die Urkuudeu, die sich auf die durch elie V el'werttmg' 
eingeflossenen Betrüge und clie daraus hewirkten Ausgaben 
beziehen, sind dp!l1 Oeldjournal (M \l ster H) als Beilagen anzu
schließeJl. 

(3) Der verbleiblmde BeÜ'ag' ist gleichzeitig mit den Straf
geldel'J1 (Geldbußen), jedoch mit besonderem Scheck, Erlagschein 
oder Poslanweisung' auf die im § 13 vorgeschriehene Art je zur 
f!.älfte del' beleiJigtpn f1emeinde (Stadt) 11nc1 der Zentralstaatskasse 
pinzuschickplI. 

. Beleg'ullg' der Einnahmen und Ausgaben, 

§ 17. 

Di~! beim Oberstllhll'ichteramt eiugeJ'lossell(mBetrüg'<:; sinel 
mit deli Kupons der Erlagscheine; die ausgehenden· Beträge 
mit den QuittUl1gell (lPI' Zentl'alstaats- oder Gemeindekasse 
(städtischen Kasse) oder elel' beteiligten Pl'ivatpartei zu helegen; 
all fii llig, insofern die Ahs(mdllng mittels Post erfolgte, dienen 
bis zum Ehilangen der Quittungen die Postanfgabescheine, hei 
Zwangsv.ollslredumgsverfahren und t\llclel'en Kosten clie ordnung's
müßige Allfr~!('.hnmlg rmd Quittung' als Beleg. 

An mE' r k II n g, Die Quittung m nn in dpl' Regel \'Ol'crst abverlangt. 
. Ivenleu: ,Venn die Quittung aus welchem Grunde immer nicht heschafft 
. werden könnte, muß die Ausgabe mit der yon der P0stsparkasse 
tW~la1tenen Bestätignng' beglaubigt w(,l'dm~. (Vdg, des L M., Z.5173/190-1. 
llnd 1599-t/HIOlj.,) 
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Verrechnung der Beb;äge, die für Zwecke des Arille~l~ 
wesens 7..u verwenden sind. 

§ 18. 

(1) Die Belräge, die aus Übedretung'Bstl'afg'eldül'll, Geldbußen 
oder aus der Verwertung eingezogener und herrenloser Güter 7.ll
gunsten der Gemeinde~n (Städte) einfließen, dimwl1 dem Zwecke 

des Armel1WeSells. 

(2) Die Komitate entscheiden - mit Günelliniguug ues Innell
und des Ackerbauministers -- darüber, wie viel yom Hundert der 
zugnnstell der Gemeinden eingeflossenen Beträg'e ZUl' Vermehrung 
des Arbeitel'- lind Tag'löltnerhilfsfonds der Gemeindell 7.11 

verwenden ist. 

(3) Die 7.lIgunsLen der Gemeil1dell (Stüdle) eiugeflosseuen 

Beträge sind ill der Regel in der allgomeinen Kallllllerkasse eier 
Gemeinde (Stadt) iu' Empfang zn st.ellen ulld in deren Heellllllugeu 
zu verrechnen, Nm' sofern eine Gemeinde (StadL) föt, die Ausgabe 
auf dem Gebiete des Armenwesens im 'Wege eines hesonderen 
Voranschlags sOL'gl, sind die erwähnten Einnahnwn IlllmittdllRl' 
in de!' HeclmHng üher das Armenwesen zn yelTPchneLl. ' 

Üherprüfung der Geldgebaruug' der Ober::ituhlrichter 
und Polizr:dstadthaupUeute in Städten mit geregel\.em 

Magistrat. 

§ HJ, 

(1) Die V Ol'merke und Geldjoumale clel' Ohm'stuhlt'ichlm' linü 

Polizeisladthauptleute der Städte mit.- geregeltem Magistrat "fehlcri 
durch ein hevoilmächtigtps Organ der hei der FillanzclirektiolI ein
geteilt.en B 1I eltltal tuug (Bnchhaltungsexpositul') jiUlrliclt wenigstens 
einmal auf Gmnd der Niederschrift des Übertretungsfnlles, der 

mgehörigen Aktenstücke und Rechnungshelege (Kupolls der El'lag
scheine und Konl.oauszüge, Quittungen) an Ort. l111cl SieHe posttm

w(~ise üherpl'i.ift. 

(2) Geleg'ül1tlieh dieser Üherprüfung: muß auf Grund der Akten 
geprüft werden, ob die Behörde alle auf Grmid der rechtskräftigen 
Urteile (Entscheidungen) einzutreibenden Strafgelder (Gelclli\Ißell, 
Vel'fahrenskosten und andere Kosten), die Beträge, die ans d(~i' Ver
wrrtung eingezog'ener lllld herrenloser Güter einfließt'll, 011 dli e1 I die 
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daraus hewidden AusgalJell in deu elllspl'ecl18mlell V OL'ltlerlc aufge
nommen hat; oh die Ahschreibung' von Strafgeldel'll (Geldbußen), die 
wegen Vermögenslosigkeit oder aus anderem Grunde LllleilJbril1g'lich 
gewordeu sind, entspreehelld belegt ist, oh die Kosten für die 
Wartullg der Tiere richtig aufgestellt wurden, oh die GeldjouL'lJale 
richtig' geführt werden, oh die deI' ZeHtrnlstaatskas",;(~ und deli 
Öemeinde- (städtischen) Kassel I Zll schickenden oder eillzeluell 
Pdvatpel'SOllen gehühremleJ I Beträge ohll(~ VCl'7.ug- abg'f'scl Jickt 

WlIl'dell. 

(:1) Kleinere Hedll1ulIgsfühlt~l' könllen Illilur Mitwirkuug ([es 

Üherprüfcl's im Lanfe der Überprüfung l'idlliggesl.ellt. müssrn jedoch 

in dem Berichte el'Wähn.l Werdpll. 

Cl) Das hevollnu1chl.igtn Ol'g'Hl~ (1<'1' Buchhallung trägt lLas 
ÜberprüfLUlgsergeh'nis in den V()J'lnerk eill, merkt es im GPId
jOllmal in Form einel' Klausel an 1ImL <'l'staUel übe'r den Yollzug
der Überprüfung, üher die allfälligen 'Wahl'l1ehmungen (delll fi7.e
gespan) im 'Wege des Buchhallung:.;vol'stnndes (Leit.ers drl' Bu('h: 

h;:tltungsexpositm) BedchL 

(i') Der Vizeg-cspan uimml. den Bericht eutweder zu!' Kelilltni" 
oder trifft nach Eefordel'l1is llllyprzüglich die' cntspn'chen(len Vel'

fügungen. 

Üh erp l'üfung cl er Geldg-e}) al'llll g d e l' IJ 0 liz eis lad I. hall P I. 
leute in Munizipalstädten und clPl' Gemeindell, 

§ 20, 

(1) Die Buchhaltung- überprüft die Geldgelml'llllg' der IJ u liz e i
staeJthauptleute in l\Iunizipalstüclten jährlich wenigstelJs 
einmal und erstattet übel' das Erg'ehllis dem Bürgel'lllei.c;tnl' Bel'icbt. 

(2) und (3) (Belreffen nur Bnc1apesl.) 

({) Die Geidgebat'ulig deI' in ÜbmtretungsfiUl<olJ uinsclu'eitetl
den Gemeindevorstehllllgeu (de]' Geuwillc1ekassen) i.i])0l'l)l'üfen der 
Vizegespall und der Oherst.uhlrichteJ' gelegentlich dei' J'egoJmüßigeli 
oüer der allfällig zu diesem JJesondel'on Zweeke ungeordnetetl 
Überprüfungen an Ort und Stelle o(l(~r aber auf Grund der ahver
langten Urausfedig'uug'en der YOl'luerke, Geldjolll'Jlalo und Urkundett 
'mit Berüeksieht.ignllg der im § 19 aufgestellten Grsichlspnnk1r', 

--y 
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ÜberprüftllJgsrechL det' FillallZclil'ektion ulld des l"inanz
ministers. 

Die l"iuanzdh'ektioil uml" die allfällig zeitweise bevollmäch
tigten Organe des FiHanzministers können die Gebal'Ullg der 
Strafgelder, Geldbußen lUld der Beträge, die aus der Verwertung" 
eingezogener lind hel'l'enlosel' Gütel' einfließen, an Ort und StellH 
wann immer üherprüfen. 

Ü he rg a11 g sb e stimm unge LI. 

§§ 22, 23 und ~4 

(silld gegenstandslos g·eworden). 

ß(~gi LI 11 der Wil'lcsamkeiL 

Diese Vorschrift lritl Hl1l 1. Jünuel' 1\:)04 i11 Kmft; mit 
Beg'inn ihre I' \Vil'ksamkeit wCl'Clen alle Bestimmungen in Gesetzen, 
Ministerialvcl'Ol'dnungen, Komitats- nild städtischen Statuten, die 
sieh auf elie Gebm'ullg, V ormel'kullg, Bestimmung, Abführung und 
Vel'l'eelmullg' vel'waltungsbehörcUich bemessener Geldstrafen, Geld
bllßen und der allS del' Verwert.ung eingezogener verpfändeter 
ullCl IWl'l'cnlosel' (G, A. XII: 1894) Güt.er herrührenden Beträge 

. Iwziehml (mit den in d('l1 S§ 22 und ~3 YOl'geschl'iebenen Ein
,;('hl'finknngun) außel' Kraft gesetzt. 

Bllclupesl, um 19. nezeml)(~1' 1903. 

'L'isza m. p. 

\ " 
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Mllster. 
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Vormerk tiber Stl'afgelder, festgesetzte 
beträge und Geldbußen, die im Sinne des § 23 

Verhängt. (festgesetzt) 

Name, 
Besehiiflignnn . 

. lind n 

\Vo)morl 
des 

Yel'llrtcillcll 

I 

Datulll 
lIml 
Znhl 
eies 

Urteils 
(Ent-
schci-
dllng') 

-f-------- - -----

Ver-
0) fah-

'"'" '" rens· .b 
In kastell 't 

e.; 
<:!:. 

K K Ih 

Post-
nUI1l· 

Sehrt- m81' 
den- zn-

des co sam-ersatz- es Geld-
IlPt1'an' Z 111en 

JOUl'-• n r::j 

e.; nals 
0 (D) 

K Ih K K Ih 

-- ---- - -- -- - -- ---- .~ ---

:--- ----1--- ----

II----);-------n-_____ · __ 

1--1:-------1:----- ---________________ _ 

Muster B, C zu §§ 5, S 

4ß 

375 

Verfahrells ko stell, Schadenersatz. n~~~s~l~.A 
deR G. A. XX : 1901 zu vel'l'eclmen sind. 

Eingeflossen Abgeschrieben Hüekstiinde a11 

<fl 

~ ] 
Ver- Seha- ,..... '" Ver- Seim· 

, fah den ~ $ '" fah· den· ~'I'el'1's:- - ,% N ""1 Betrag ~ ~l'salz. ~ '""' ersatz- ';::I '" ~ rens- ,. p 
1i5 kosten betrag A R f;j 1i5 kosten hetrag ..q 
~ ~ p r.n "'O::s ::so 
Q3 CI) ~ ~ C) Q.} 

W 0 Btl"'@ 0 0 
------ Bp @..q --- --~-----

l{ K Ih K Ih K ~ 6 K 111 K K Ih K Ih K 

An· 
mel'· 
kung 

I~-- ---··-----------------~---i-

: 1---- --- - --- ------------- --1-

! 
, 

1--------------------1
-

1 

I~-----------------------

! 

f--- 1---- - --- - -------- - -- ,-- -- - ________ _ 
; 

beziehen sich nur auf Budapest. 
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Geldjournal über Beträge, (lie an "gtrat',· 
ersatzvergütungund Geldbußen eingeflossen sind, 

Bezeich-

Jahr, 

nUllg 
der Ver- Seha-

hetei - fah- dcn-

Post, 
, Andere mUlI~ 

Monat 
8! und 
8 Tag 
>1 

j 

Name 
und "r olmol't 
des 

Eill7.ahlel's 

ligtcu rens- ersatz-
Ge- ::':l kosten hetrag ~ 

meimle ~ ~ 
(§ 23 - ~ 

Ein- mori 
nahmen desi 

Vo!'-; 
morks 

(Al: 
o 

p., 

desG. A. Ui C,'J 
XX: 1!J01) - --- - .. _- - ~-.. --

K K Ih K 111 K K 1 h 

--·!-----I----I-- - - - - ~-'- -l----t-

---i------i----ß·-- -- -- -- - ---- -+--+--1 

- --·-I------I----!·- 1--1---1'-4--1- ~-+
; 
I 

i 

I 
I 

-----u----~- ~-- -- ~- - -- - ---- --+--
1 

i 
I 

---u------I--~-- -- -~ - --, - -- -- --' ~~ 

---1------1----1·- -' '-' -' - -'-' -' '-'-' -,,-' -'-' I~ ~ 

, ' 

I 

I' 

11 

11 
I 

I 

geldern, Verfahrenskosten, Selladen- l\~~s~el~.D 
und über Ausgaben, die hievon bewirld wur(lep.. 

; 

Ver- Sella-
Andere Jahr, Für, wen erfolgte Straf- fahrens- don- Geld- Aus-Monat die Ausgabe, ft'ir geld koston ersatz- ,buße 
gahen '-< und welchcn Zweck hetrag Cl) 

8 Tag und wohin'? 
E: p 

E 
rn 

1
11 I~ 0 

K K K K Ih p., K 

-- -- - -- - ---- -

-- - -- - ---- -

--- -- - -- - ---- -

-- --- -- - ---- -

----,------ --- --- -- -~-- -

- -- - -- - ---- -
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Bezeiclmllllg 
des 

Einsenders 
oder 

Übergebers 
1;) (Behörde, 
8 Partei) 
§ eingezogener 
~ oder herren
~ loser Güter 
p.. 

Zeitpunkt 
der 

Über
nahme 
(illonat, 
'rag untl 
Zahl der 

Ange
legenheit) 

V ormerlr über eingezoge~le; 

Bez~ichnLlng 
der 

eingezogenen, 
verpfändeten 

oder 
herrenlosen 

Güter 

Aus der 
Ver
,ver
tung' 
einge
flossen 

Hiev:on 

:--1------ --- --1---------1--- -- - -- ---.. 

--1-----1----1--------1-- ------- --

--1------- ----+--------11-- -- - .-- ----

~ -----1----11---------1-- -- - -- ----

I----- ---------0----1---------1---- -- - -----

--- - --. ---1-

:lüid herrenlose .GUter. 

[iusgegebell: 

.~ rne; ljjP=1 
If)~ lüt' 

1.> I'l"u' 1.> delLl .1.> 
:Seht\,-~~- '""O.~ audel'e 

'drn Eigen-oJ :fldl <leu- 3 ~ Kosten ~ ~ tiimer 
:8 g ersatz 8 ~ 8 ~ 
,@~ S .2., §~ :::;'d 
I~~ p'-< p'-< 

.,..,1.> 1n.~ '0 rn0 

jh Ih 10 

1
11 

0 0 
K K 0., K p.; p.; 
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I: 
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1.> S staats-
~ 5 kasse §;S 
>=1'-< 1n0 
0 Ih K p., 
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'd <IJ 
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l\Iustel' Ü 
zu § 15. 

der 
Ge- AllIUel'-

llHlilHle kung 

K Ih 
I 

I 

-i -------!------ ~ --- --- -- -- -- - ----

,: ' t;.- --~ - -- -- - --. --- ---;- -- -- - -- r-- - -.--

- --- --.-- -- --- ~-~ - -- --- - -- -. - - ----
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Geldjournal l\~:~s~e~5~ 
iiber eingezogene und berrenlose Güter. 

Posl- Ir 
Posl-

Jahr, Ein- Ans- nUlllmer 

nUlll- ?!fonat Geg'cnstand 
nnlunCll gahen des Au-

I mer lUld Vor- merkung 
Tag' lllerkes 

K Ih K fit 
(Ci) 

:----1----1"-------- -~ --" ~- - --~"""I~--~illj 
I; 

I 
~~-I---~I"~-~-~-~-"~~-- --"----~ 

~---I---~~~-~- - __ - -- . ~ -~--"-_. --

--~~I~--~I--~-----~~ ~- -~ -" --. - --

Erklärung der Abkürzung'eu. 

a. h. G. B. allgcmeines blu'S'prJil:hos 

Gesetzbuch. 

Ahs. Absatz. 

adiriin. adminif!trali\'. 

Anm. Anmerkung. 

A. M. Aekel'bauminisLcr. 

ärar. ä!'arisch, iirariaJ. 
G.P.O. (Z. P.O.)ZivilprozcßOl'rI1l1111[\" 
dgl. Ilerglci~lH'l1. 

(I. i. 

D. O. 

e. h. 
Entsch. 
Entseh. A, 
F. AL odel' 

das ist. 
(allgemeine) Komitats-

dienstordnung'. 

eigenhiifHlig. 

J<Jntscheidlll1g. 
EntscheidllngsardIi \". 

1"in. M. Finanzmiuisl.er. 
1"in. Sekt. Finanzsektioll. 

G. A. Gesetzartikel. 
G. G. I. (+emeinde~i\'i1gL'ril·,hls-

instruktioll. 
G. (i. D. Ü. ChmJCinc1eziYilgel'ieht.s

dienstordnllllß'· 
G. SIr. G.D. O.Gmncillllcstrafgcrie,ht.s

diensLordnunlI. 

G. Str. V. V. GellleiildesLmf
ycrfahrcnSYOl'sell1'ill. 

G. G. v. i. Ü. GeldgebarungsyorsehrHt 
in Übcl'tretungs

saehcll. 
I. 111. ' lnnemninistcl'. 

J. M. oder 

JLlst. i\Iin. J ustiZlll iuisLeJ'. 

Komp. ({pr. KOlllpctellzgeril',lll. Il~e-

ridtlshof). 

K. Kurie, Kuriak·. 

i\L Pl'üs. "\[jnislcr[lriisidiIlIJ I. 

naeltm. Ilachm iltag's. 
N. D. O. XoUirstlicnstorultlllJg'. 

Plell. Brsdll. Plenal'hcschluß. 

Präs. 
ung .. 
Ung. Vdgs. 

Arehi\'. 

Pl'lisitliulll (präsidial). 

1Illg'Hrisch. 

Ungarisches Vel'urt!-

llllI1gsarch i \". 
H. z. oder ll. Z\\'. und Zlya1'. 

u. s. w. und so weiler. 
Verw. Ger. Verwaltungsgericht 

(Geriehtsll"f'I. 

Velg. odel' VIl. Verordnung:. 

V. G. oller 
Ver\\". Ger. Yel'\\"nltllllg'Sfj'<.'l'il'.ht. 

yg'l. yel'gleiehe. 

vorm. yormitlags. 
V. St1'. D. O. Dienstordnung' tier Ve1'

wnltuugsstrafbehörllpll 

V. Sl.1'. V. V. Vel'waltungsstrafvl'l'fah-
rensyol'sehrift. 

Z. ode!' ZI. Zahl. 
~. B. zum Beispiel. 
Z. P.O. (C.P.O.)ZiYilprozeßol'lllllll1g, 
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